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RICHTLINIE 2006/43/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
UND DES RATES

vom 17. Mai 2006

über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten
Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und
83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie

84/253/EWG des Rates

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN
UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
insbesondere auf Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe g,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses (1),

nach dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Vierten Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli
1978 über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter
Rechtsformen (3), der Siebenten Richtlinie 83/349/EWG des Ra-
tes vom 13. Juni 1983 über den konsolidierten Abschluss (4), der
Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über
den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Ban-
ken und anderen Finanzinstituten (5) und der Richtlinie
91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahres-
abschluss und den konsolidierten Abschluss von Versicherungs-
unternehmen (6) müssen der Jahresabschluss und der konsoli-
dierte Abschluss von Personen geprüft werden, die zur Durch-
führung derartiger Prüfungen berechtigt sind.

(2) In der Achten Richtlinie 84/253/EWG des Rates vom 10. April
1984 über die Zulassung der mit der Pflichtprüfung der Rech-
nungslegungsunterlagen beauftragten Personen (7) wurden die Be-
dingungen für die Zulassung dieser Personen festgelegt.

(3) Die fehlende Harmonisierung im Bereich der Abschlussprüfung
war der Grund dafür, dass die Kommission 1998 in ihrer Mit-
teilung „Abschlussprüfung in der Europäischen Union: künftiges
Vorgehen“ (8) die Einsetzung eines Ausschusses für Fragen der
Abschlussprüfung vorschlug, der durch enge Zusammenarbeit mit
dem Berufsstand der Abschlussprüfer und den Mitgliedstaaten
weitere Maßnahmen ausarbeiten sollte.

(4) Auf der Grundlage der Arbeiten jenes Ausschusses veröffentlichte
die Kommission am 15. November 2000 die Empfehlung „Min-
destanforderungen an Qualitätssicherungssysteme für die Absch-
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lussprüfung in der EU“ (1) und am 16. Mai 2002 die Empfehlung
„Unabhängigkeit des Abschlussprüfers in der EU: Grundprinzi-
pien“ (2).

(5) Zweck der vorliegenden Richtlinie ist eine Harmonisierung der
Anforderungen an die Abschlussprüfung auf hohem Niveau,
wenn auch eine vollständige Harmonisierung nicht angestrebt
wird. Der Mitgliedstaat, der eine Abschlussprüfung vorschreibt,
kann strengere Anforderungen aufstellen, sofern in dieser Richt-
linie nichts anderes vorgesehen ist.

(6) Alle Befähigungsnachweise, die auf der Grundlage dieser Richt-
linie von Abschlussprüfern erworben werden und zur Durchfüh-
rung von Abschlussprüfungen berechtigen, sollten als gleichwer-
tig betrachtet werden. Die Mitgliedstaaten sollten folglich nicht
länger verlangen können, dass die Mehrheit der Stimmrechte an
einer Prüfungsgesellschaft von Abschlussprüfern mit Zulassung in
diesem Mitgliedstaat gehalten werden oder die Mehrheit der Mit-
glieder des Verwaltungs- oder Leitungsorgans einer Prüfungsge-
sellschaft in diesem Mitgliedstaat zugelassen sein muss.

(7) Die Abschlussprüfung erfordert angemessene Kenntnisse in Be-
reichen wie dem Gesellschaftsrecht, dem Steuerrecht und dem
Sozialrecht. Diese Kenntnisse sollten vor Zulassung eines Ab-
schlussprüfers aus einem anderen Mitgliedstaat geprüft werden.

(8) Alle zugelassenen Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften
sollten zum Schutz Dritter in ein Register eingetragen werden,
das öffentlich zugänglich ist und grundlegende Informationen
über Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften enthält.

(9) Abschlussprüfer sollten höchsten ethischen Normen verpflichtet
sein. Aus diesem Grund sollten sie Berufsgrundsätzen unterliegen,
die sich zumindest auf die Funktion der Abschlussprüfer für das
öffentliche Interesse, ihre Integrität und Unparteilichkeit sowie ihre
fachliche Eignung und die gebotene Sorgfalt beziehen sollten. Die
Funktion eines Abschlussprüfers für das öffentliche Interesse er-
wächst aus der Tatsache, dass ein breiter Kreis von Personen und
Einrichtungen sich auf die Qualität seiner Arbeit verlässt. Eine gute
Prüfungsqualität trägt zum ordnungsgemäßen Funktionieren der
Märkte bei, indem die Integrität und Effizienz der Abschlüsse
erhöht wird. Die Kommission kann Durchführungsmaßnahmen
zu Berufsgrundsätzen als Mindeststandard beschließen. Dabei
könnten die Grundsätze des Ethik-Kodexes der International Fede-
ration of Accountants (IFAC) berücksichtigt werden.

(10) Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften müssen über die An-
gelegenheiten ihrer Mandanten Stillschweigen bewahren. Sie soll-
ten deshalb an strenge Regeln über die Verschwiegenheit und das
Berufsgeheimnis gebunden sein, ohne dass dies der ordnungsge-
mäßen Durchsetzung dieser Richtlinie im Wege steht. Diese Re-
geln über die Verschwiegenheit gelten auch für Abschlussprüfer
oder Prüfungsgesellschaften, die an einem bestimmten Prüfungs-
auftrag nicht mehr beteiligt sind.

(11) Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften sollten bei der
Durchführung von Abschlussprüfungen unabhängig sein. Sie kön-
nen das geprüfte Unternehmen über bei der Abschlussprüfung
gewonnene Erkenntnisse informieren, sollten jedoch an den inter-
nen Entscheidungsprozessen des geprüften Unternehmens nicht
mitwirken. Sollten sie in eine Situation kommen, in der die Ge-
fahr für ihre Unabhängigkeit trotz der Schutzmaßnahmen, die zur
Eindämmung dieser Gefahr ergriffen wurden, zu groß ist, sollten
sie zurücktreten oder das Mandat ablehnen. Die Beurteilung, ob
eine Beziehung besteht, die die Unabhängigkeit des Prüfers in
Frage stellt, kann anders ausfallen für die Beziehung zwischen
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dem Prüfer und dem geprüften Unternehmen als für diejenige
hinsichtlich dem Netzwerk und dem geprüften Unternehmen.
Wenn eine Genossenschaft gemäß Artikel 2 Nummer 14 oder
eine ähnliche Einrichtung im Sinne von Artikel 45 der Richtlinie
86/635/EWG nach nationalen Regelungen ein Mitglied einer Prü-
fungsorganisation ohne Gewinnerzielungsabsicht sein muss oder
kann, kann ein objektiver, sachverständiger und informierter Drit-
ter nicht zu dem Schluss gelangen, dass die Unabhängigkeit des
Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft durch die Mit-
gliedschaft bei der Durchführung einer Abschlussprüfung bei ei-
nem der Mitglieder gefährdet sein kann, vorausgesetzt, dass die
Grundsätze der Unabhängigkeit auf die Abschlussprüfer, die die
Abschlussprüfung durchführen, sowie auf die Personen, die ge-
gebenenfalls in der Lage sind, Einfluss auf die Abschlussprüfung
zu nehmen, angewandt werden. Beispiele für die Gefahr für die
Unabhängigkeit eines Abschlussprüfers oder einer Prüfungsge-
sellschaft sind eine mittelbare oder unmittelbare finanzielle Betei-
ligung an dem geprüften Unternehmen und die Erbringung von
zusätzlichen prüfungsfremden Leistungen. Ferner kann auch die
Höhe des von einem geprüften Unternehmen gezahlten Prüfungs-
honorars und/oder die Zusammensetzung der Honorare die Unab-
hängigkeit eines Abschlussprüfers oder einer Prüfungsgesellschaft
gefährden. Schutzmaßnahmen zur Eindämmung oder Beseitigung
derartiger Risiken umfassen Verbote, Einschränkungen, sonstige
Maßnahmen und Verfahren sowie Offenlegungspflichten. Ab-
schlussprüfer und Prüfungsgesellschaften sollten die Erbringung
zusätzlicher prüfungsfremder Leistungen, die ihre Unabhängigkeit
in Frage stellen, ablehnen. Die Kommission kann als Mindest-
standard Durchführungsmaßnahmen zur Unabhängigkeit beschlie-
ßen. Hierbei könnte die Kommission die Grundsätze berücksich-
tigen, die sich in der genannten Empfehlung vom 16. Mai 2002
finden. Um die Unabhängigkeit von Abschlussprüfern zu bestim-
men, muss der Begriff „Netzwerk“, innerhalb dessen die Ab-
schlussprüfer tätig sind, klargestellt werden. Hierbei sind ver-
schiedene Umstände in Betracht zu ziehen; beispielsweise kann
eine Struktur als Netzwerk bezeichnet werden, wenn sie auf Ge-
winn- oder Kostenteilung ausgerichtet ist. Die Kriterien, die be-
legen, dass es sich um ein Netzwerk handelt, beispielsweise ob es
gewöhnlich gemeinsame Prüfungsmandanten gibt, sollten auf der
Grundlage aller zur Verfügung stehenden tatsächlichen Umstände
beurteilt und bewertet werden.

(12) In Fällen der Selbstprüfung oder des Eigeninteresses sollte die
Entscheidung, ob ein Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesell-
schaft zurücktreten oder einen Prüfungsauftrag in Bezug auf ihre
bzw. seine Prüfungsmandanten ablehnen sollte, wenn dies zum
Schutz der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers oder der Prü-
fungsgesellschaft zweckmäßig ist, von dem Mitgliedstaat, und
nicht von dem Abschlussprüfer oder der Prüfungsgesellschaft,
getroffen werden. Allerdings sollte dies nicht zu der Situation
führen, dass die Mitgliedstaaten eine allgemeine Pflicht trifft,
Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften daran zu hindern,
für ihre Mandanten prüfungsfremde Leistungen zu erbringen.
Für die Entscheidung, ob es in Fällen von Eigeninteresse oder
der Selbstprüfung zweckmäßig ist, dass ein Abschlussprüfer oder
eine Prüfungsgesellschaft keine Abschlussprüfungen durchführen
sollte, um die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers oder der
Prüfungsgesellschaft zu schützen, sollte die Frage mitberücksich-
tigt werden, ob das geprüfte Unternehmen von öffentlichem In-
teresse Wertpapiere ausgegeben hat, die zum Handel auf einem
geregelten Markt im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 14
der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente (1)
zugelassen sind.
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(13) Für alle nach Gemeinschaftsrecht vorgeschriebenen Abschluss-
prüfungen sollte eine gleich bleibend hohe Qualität gewährleistet
werden. Alle Abschlussprüfungen sollten deshalb nach internatio-
nalen Prüfungsstandards durchgeführt werden. Die Maßnahmen
zur Umsetzung dieser Grundsätze in der Gemeinschaft sollten
gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni
1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der
Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (1) erlassen
werden. Ein Fachausschuss oder eine technische Fachgruppe für
Abschlussprüfungen sollte die Kommission bei der Bewertung
der fachlichen Fundierung aller internationalen Prüfungsstandards
unterstützen, wobei auch das System öffentlicher Aufsichtsgre-
mien der Mitgliedstaaten eingebunden werden sollte. Um ein
Höchstmaß an Harmonisierung zu verwirklichen, sollten die Mit-
gliedstaaten zusätzliche nationale Prüfverfahren vorschreiben oder
Anforderungen nur aufstellen dürfen, wenn diese sich aus spezi-
ellen, durch den Umfang der Abschlussprüfung von Jahresab-
schlüssen oder konsolidierten Abschlüssen bedingten nationalen
rechtlichen Anforderungen ergeben, d. h., wenn diese Anforde-
rungen durch die bisher angenommenen internationalen Prüfungs-
standards nicht abgedeckt werden. Die Mitgliedstaaten sollten
diese zusätzlichen Prüfverfahren beibehalten können, bis die Prüf-
verfahren oder Anforderungen durch nachfolgend angenommene
internationale Prüfungsstandards erfasst werden. Schließen die
angenommenen internationalen Prüfungsstandards jedoch Prüfver-
fahren ein, deren Ausführung mit dem nationalen Recht auf
Grund spezieller, durch den Umfang der Abschlussprüfung be-
dingter nationaler Anforderungen in Widerspruch stehen würde,
so brauchen die Mitgliedstaaten den in Widerspruch stehenden
Teil des internationalen Prüfungsstandards nicht anzuwenden, so-
lange diese Widersprüche bestehen, vorausgesetzt die in Arti-
kel 26 Absatz 3 genannten Maßnahmen werden angewandt. Jeder
Zusatz oder jede Nichtanwendung durch einen Mitgliedstaat
sollte einen Beitrag zu einem hohen Niveau der Glaubwürdigkeit
der Jahresabschlüsse von Unternehmen leisten und dem Gemein-
wohl dienen. Dies bedeutet, dass die Mitgliedstaaten beispiels-
weise einen zusätzlichen Prüfbericht für den Aufsichtsrat oder
andere Berichts- und Prüfungsanforderungen vorschreiben kön-
nen, die auf nationalen Regeln für die Unternehmensleitung be-
ruhen.

(14) Die Einführung eines internationalen Prüfungsstandards in der
Gemeinschaft durch die Kommission setzt voraus, dass er inter-
national allgemein anerkannt ist und unter vollständiger Einbezie-
hung aller interessierten Kreise in einem offenen und transparen-
ten Verfahren erstellt wurde, dass er die Glaubwürdigkeit des
Jahresabschlusses und des konsolidierten Abschlusses erhöht
und dass er dem europäischen Gemeinwohl dient. Die Notwen-
digkeit der Annahme einer Stellungnahme (International Auditing
Practice Statement) als Teil eines Standards sollte von Fall zu
Fall gemäß dem Beschluss 1999/468/EG geprüft werden. Die
Kommission sollte sicherstellen, dass vor Beginn des Verfahrens
zur Annahme eine Prüfung durchgeführt wird, um festzustellen,
ob diesen Anforderungen genügt wurde, und erstattet den Mit-
gliedern des mit dieser Richtlinie eingesetzten Ausschusses über
das Ergebnis dieser Prüfung Bericht.

(15) Bei einem konsolidierten Abschluss ist es wichtig, die Verant-
wortlichkeiten der Abschlussprüfer der einzelnen Konzernteile
klar voneinander abzugrenzen. Dazu sollte der Konzernabschluss-
prüfer die volle Verantwortung für den Bestätigungsvermerk
tragen.

(16) Um die Vergleichbarkeit von Unternehmen, die die gleichen
Rechnungslegungsstandards anwenden, zu erhöhen und das Ver-
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trauen der Öffentlichkeit in die Abschlussprüfung zu stärken,
kann die Kommission für die Prüfung eines nach angenommenen
internationalen Rechnungslegungsstandards erstellten Jahresab-
schlusses oder konsolidierten Abschlusses einen einheitlichen Be-
stätigungsvermerk festlegen, außer wenn ein angemessener Stan-
dard für einen solchen Vermerk auf Gemeinschaftsebene festge-
legt wurde.

(17) Ein gutes Mittel zur Erreichung einer gleich bleibend hohen Prü-
fungsqualität sind regelmäßige Kontrollen. Abschlussprüfer und
Prüfungsgesellschaften sollten deshalb einem von den überprüften
Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften unabhängigen Quali-
tätssicherungssystem unterliegen. Für die Anwendung des Artikels
29 über die Qualitätssicherungssysteme können die Mitgliedstaaten
fordern, dass lediglich die Anforderungen an Prüfungsgesellschaf-
ten berücksichtigt werden müssen, wenn einzelne Prüfer eine ge-
meinsame Qualitätssicherungsmethode verfolgen. Die Mitgliedstaa-
ten können das Qualitätssicherungssystem dergestalt organisieren,
dass jeder einzelne Prüfer alle sechs Jahre einer Qualitätssiche-
rungskontrolle unterzogen wird. In dieser Hinsicht sollte die Finan-
zierung des Qualitätssicherungssystems frei von ungebührlicher
Einflussnahme sein. Die Kommission sollte ermächtigt werden,
in Fällen, in denen das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Quali-
tätssicherungssystem schwer erschüttert ist, Durchführungsmaßnah-
men in Bereichen, die für die Organisation von Qualitätssiche-
rungssystemen und hinsichtlich ihrer Finanzierung bedeutsam
sind, zu erlassen. Die öffentlichen Aufsichtssysteme der Mitglied-
staaten sollten ermutigt werden, einen koordinierten Ansatz für die
Überprüfung von Qualitätssicherungssystemen zu finden, um den
beteiligten Parteien unnötige Belastungen zu ersparen.

(18) Untersuchungen und angemessene Sanktionen tragen dazu bei,
die unzulängliche Durchführung einer Abschlussprüfung zu ver-
hindern und zu berichtigen.

(19) Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften sind dafür verant-
wortlich, dass sie ihre Arbeit mit Sorgfalt durchführen, und soll-
ten daher für die finanziellen Schäden, die darauf zurückzuführen
sind, dass sie nicht die erforderliche Sorgfalt aufgewendet haben,
zur Verantwortung gezogen werden. Die Fähigkeit der Ab-
schlussprüfer und der Prüfungsgesellschaften, eine Berufshaft-
pflichtversicherung zu erwerben, kann davon abhängig sein, ob
sie einer unbeschränkten finanziellen Haftung unterliegen. Diese
Fragen beabsichtigt die Kommission unter Berücksichtigung der
Tatsache, dass sich die Haftungssysteme der Mitgliedstaaten er-
heblich unterscheiden können, zu prüfen.

(20) Die Mitgliedstaaten sollten ein wirksames öffentliches Aufsichts-
system für Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften schaffen,
bei dem die Aufsicht dem Herkunftsmitgliedstaat übertragen
wird. Die Regelungen für öffentliche Aufsichtssysteme sollten
eine wirksame Zusammenarbeit hinsichtlich der Aufsichtstätigkei-
ten der Mitgliedstaaten auf Gemeinschaftsebene ermöglichen. Das
öffentliche Aufsichtssystem sollte in der Hand Nichtberufsausü-
bender liegen, die in den für Pflichtprüfungen relevanten Berei-
chen über entsprechende Kenntnisse verfügen. Bei den Nichtbe-
rufsausübenden kann es sich um Experten von außerhalb der
Wirtschaftsprüferbranche oder um ehemalige Wirtschaftsprüfer
handeln, die ihren Beruf nicht mehr ausüben. Die Mitgliedstaaten
können jedoch gestatten, dass eine Minderheit praktizierender
Abschlussprüfer führende Positionen im öffentlichen Aufsichts-
system bekleidet. Die zuständigen Aufsichtsstellen sollten zusam-
menarbeiten, wann immer ihre Aufsichtspflichten gegenüber den
von ihnen zugelassenen Abschlussprüfern oder Prüfungsgesell-
schaften dies erfordern. Eine solche Zusammenarbeit kann we-
sentlich dazu beitragen, eine gleich bleibend hohe Qualität der
Abschlussprüfung in der Gemeinschaft zu gewährleisten. Da es
notwendig ist, auf europäischer Ebene eine wirksame Zusammen-
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arbeit und Koordinierung der von den Mitgliedstaaten benannten
zuständigen Behörden sicherzustellen, sollte die Benennung einer
für die Durchführung der Zusammenarbeit verantwortlichen Stelle
einer unmittelbaren Zusammenarbeit jeder einzelnen Behörde mit
anderen zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten nicht entge-
genstehen.

(21) Um zu gewährleisten, dass Artikel 32 Absatz 3 über Grundsätze
der öffentlichen Aufsicht beachtet wird, wird bei einem Nichtbe-
rufsausübenden davon ausgegangen, dass er in den für die Ab-
schlussprüfung relevanten Bereichen über entsprechende Kennt-
nisse verfügt, entweder weil er in der Vergangenheit entspre-
chende fachliche Qualifikationen erworben hat, oder weil er in
mindestens einem der in Artikel 8 aufgeführten Bereiche Kennt-
nisse besitzt.

(22) Der Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft sollte von der
Gesellschafter- oder Mitgliederversammlung des geprüften Unter-
nehmens bestellt werden. Um die Unabhängigkeit des Prüfers zu
schützen, darf eine Abberufung nur möglich sein, wenn triftige
Gründe vorliegen und diese der oder den für die öffentliche Auf-
sicht zuständigen Stelle(n) mitgeteilt werden.

(23) Da Unternehmen von öffentlichem Interesse stärker im Blickpunkt
der Öffentlichkeit stehen und wirtschaftlich von großer Bedeutung
sind, sollten für die Abschlussprüfung ihres Jahresabschlusses oder
konsolidierten Abschlusses strengere Anforderungen gelten.

(24) Prüfungsausschüsse und ein wirksames internes Kontrollsystem
tragen dazu bei, finanzielle und betriebliche Risiken sowie das
Risiko von Vorschriftenverstößen auf ein Mindestmaß zu begren-
zen und die Qualität der Rechnungslegung zu verbessern. Die
Mitgliedstaten können sich auf die Empfehlung der Kommission
vom 15. Februar 2005 zu den Aufgaben von nicht geschäftsführ-
enden Direktoren oder Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter
Gesellschaften sowie zu den Ausschüssen des Verwaltungs-
oder Aufsichtsrats (1) berufen, die regelt, wie Prüfungsausschüsse
gebildet werden und arbeiten sollten. Die Mitgliedstaaten können
festlegen, dass die dem Prüfungsausschuss zugewiesenen Funk-
tionen durch den Verwaltungs- oder Aufsichtsrat als Ganzes aus-
geübt werden können. Bezüglich der Pflichten des Prüfungsaus-
schusses nach Artikel 41 sollten der Abschlussprüfer oder die
Prüfungsgesellschaften in keiner Weise dem Ausschuss unterge-
ordnet sein.

(25) Die Mitgliedstaaten können ferner beschließen, auch Unterneh-
men von öffentlichem Interesse, die Organismen für gemeinsame
Anlagen sind, deren Wertpapiere zum Handel auf einem gere-
gelten Markt zugelassen sind, von der Anforderung eines Prü-
fungsausschusses zu befreien. Diese Möglichkeit berücksichtigt,
dass in den Fällen, in denen die Funktionen von Organismen für
gemeinsame Anlagen ausschließlich darin bestehen, die Vermö-
genswerte zusammenzulegen, die Einsetzung eines Prüfungsaus-
schusses nicht immer angebracht ist. Die Abschlüsse und ver-
bundenen Risiken sind nicht mit denen anderer Unternehmen
von öffentlichem Interesse vergleichbar. Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und ihre Verwaltungs-
unternehmen operieren außerdem in einem fest definierten Regu-
lierungsumfeld und unterliegen besonderen Führungsmechanis-
men, wie den durch ihre Verwahrstelle durchgeführten Kontrol-
len. Für die Organismen für gemeinsame Anlagen, die nicht ge-
mäß der Richtlinie 85/611/EWG (2) harmonisiert sind, jedoch
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entsprechenden Schutzmaßnahmen gemäß jener Richtlinie unter-
liegen, sollte es den Mitgliedstaaten in diesem besonderen Fall
gestattet sein, diese gleich zu behandeln wie gemeinschaftsweit
harmonisierte Organismen für gemeinsame Anlagen.

(26) Zur Stärkung der Unabhängigkeit von Prüfern von Unternehmen
von öffentlichem Interesse sollten der oder die für die Prüfung
dieser Unternehmen verantwortlichen Prüfungspartner rotieren.
Um eine solche Rotation zu organisieren, sollten die Mitglied-
staaten einen Wechsel des oder der für das geprüfte Unternehmen
verantwortlichen Prüfungspartner verlangen, während es der Prü-
fungsgesellschaft, der der oder die verantwortlichen Prüfungspart-
ner angehören, weiterhin gestattet wird, als Abschlussprüfer eines
solchen Unternehmens tätig zu sein. Falls es aus Sicht eines Mit-
gliedstaates zur Erreichung der festgelegten Ziele angebracht ist,
kann dieser Mitgliedstaat alternativ unabhängig von Artikel 42
Absatz 2 einen Wechsel der Prüfungsgesellschaft fordern.

(27) Aufgrund der Verflechtung der Kapitalmärkte muss auch bei Prü-
fern aus Drittländern, wenn deren Arbeit den Kapitalmarkt der
Gemeinschaft betrifft, eine hohe Qualität sichergestellt werden.
Die betroffenen Prüfer sollten registriert sein, damit sie Qualitäts-
sicherungsprüfungen unterliegen und die vorgesehenen Untersu-
chungen und Sanktionen auf sie angewendet werden können. Bei
gegenseitiger Anerkennung sollte es möglich sein, von dieser
Auflage abzusehen, wenn die Kommission in Zusammenarbeit
mit den Mitgliedstaaten die Gleichwertigkeit der betreffenden
Regelungen prüft. In jedem Fall sollte ein Unternehmen, das
übertragbare Wertpapiere ausgegeben hat, die zum Handel auf
einem geregelten Markt im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Num-
mer 14 der Richtlinie 2004/39/EG zugelassen sind, immer von
einem Abschlussprüfer geprüft werden, der entweder in einem
Mitgliedstaat registriert ist oder der Aufsicht der zuständigen
Stellen des Drittlandes, aus dem er stammt, unterliegt, sofern
diesem Drittland von der Kommission oder einem Mitgliedstaat
beschieden worden ist, dass es bezüglich der Grundsätze der
öffentlichen Aufsicht, der Qualitätssicherungssysteme sowie der
Untersuchungssysteme und Sanktionen Anforderungen erfüllt, die
denen der Gemeinschaft gleichwertig sind, und sofern diese Ver-
einbarung auf Gegenseitigkeit beruht. Auch wenn ein Mitglied-
staat das Qualitätssicherungssystem eines Drittlandes als gleich-
wertig ansehen kann, sollten andere Mitgliedstaaten diese natio-
nale Beurteilung nicht anerkennen müssen, und der Feststellung
durch die Kommission sollte dadurch nicht vorgegriffen werden.

(28) Die Komplexität von Prüfungen internationaler Konzerne erfor-
dert eine gute Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Stellen
der Mitgliedstaaten und der betroffenen Drittländer. Die Mitglied-
staaten sollten deshalb sicherstellen, dass die zuständigen nationa-
len Stellen den zuständigen Stellen von Drittländern den Zugang
zu Arbeitspapieren und anderen Unterlagen ermöglichen. Um die
Rechte der beteiligten Parteien zu schützen und gleichzeitig den
Zugang zu diesen Unterlagen und Papieren zu erleichtern, sollten
die Mitgliedstaaten den zuständigen Stellen von Drittländern di-
rekten Zugang gewähren dürfen, wenn die zuständige nationale
Stelle dagegen keine Einwände erhebt. Eines der einschlägigen
Kriterien für die Gewährung des Zugangs ist, ob die zuständigen
Behörden in Drittländern Kriterien erfüllen, die von der Kommis-
sion als angemessen betrachtet werden. Bis zu einer solchen Ent-
scheidung durch die Kommission können die Mitgliedstaaten,
unbeschadet dieser Entscheidung, bewerten, ob diese Kriterien
angemessen sind.

(29) Die in den Artikeln 36 und 47 erwähnte Weitergabe von Infor-
mationen sollte den Regeln für die Übermittlung personenbezo-
gener Daten in Drittländer gemäß der Richtlinie 95/46/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995
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zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten und zum freien Datenverkehr (1) entsprechen.

(30) Die zur Umsetzung dieser Richtlinie notwendigen Maßnahmen
sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG und unter angemesse-
ner Berücksichtigung der Erklärung, die die Kommission am
5. Februar 2002 vor dem Europäischen Parlament zur Umsetzung
der Rechtsvorschriften im Bereich der Finanzdienstleistungen ab-
gegeben hat, erlassen werden.

(31) Dem Europäischen Parlament sollte ein Zeitraum von drei Mona-
ten nach der ersten Übermittlung eines Entwurfs von Änderungen
und Umsetzungsmaßnahmen eingeräumt werden, um ihm die
Prüfung und Abgabe einer Stellungnahme zu ermöglichen. In
dringenden oder ausreichend begründeten Fällen sollte es möglich
sein, diesen Zeitraum zu verkürzen. Wenn innerhalb dieses Zeit-
raums vom Europäischen Parlament eine Entschließung verab-
schiedet wird, sollte die Kommission den Entwurf der Änderun-
gen oder Maßnahmen erneut prüfen.

(32) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die verbindliche Vorgabe
eines Satzes internationaler Prüfungsstandards, die Aktualisie-
rung der Ausbildungsvoraussetzungen, die Festlegung von Be-
rufsgrundsätzen und die Gestaltung der Zusammenarbeit zwi-
schen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und zwi-
schen diesen und den zuständigen Behörden von Drittländern
für die Verbesserung und Harmonisierung der Qualität der Ab-
schlussprüfung in der Gemeinschaft und der Verbesserung der
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen
den Mitgliedstaaten und Drittländern und der Stärkung des Ver-
trauens in die Abschlussprüfung, auf Ebene der Mitgliedstaaten
nicht ausreichend verwirklicht werden können und daher wegen
des Umfangs und der Wirkungen dieser Richtlinie besser auf
Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, kann die Gemeinschaft
im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demsel-
ben Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz geht diese
Richtlinie nicht über das zur Erreichung dieser Ziele erforder-
liche Maß hinaus.

(33) Um das Verhältnis zwischen Abschlussprüfer bzw. Prüfungsge-
sellschaft und geprüftem Unternehmen transparenter zu gestal-
ten, sollten die Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG so
geändert werden, dass das Prüfungshonorar sowie die Honorare
für Nichtprüfungsleistungen künftig im Anhang zum Jahresab-
schluss und konsolidierten Abschluss offen gelegt werden
müssen.

(34) Die Richtlinie 84/253/EWG sollte aufgehoben werden, da sie
kein ausreichendes Mittel zur Gewährleistung einer angemesse-
nen Prüfungsinfrastruktur — bestehend aus öffentlicher Aufsicht,
Disziplinarregelungen und Qualitätssicherungssystemen — liefert
und keine speziellen Bestimmungen zur Zusammenarbeit
zwischen den zuständigen Stellen von Mitgliedstaaten und Dritt-
ländern enthält. Um Rechtssicherheit zu gewährleisten, besteht
ein klares Bedürfnis danach, Abschlussprüfer und Prüfungsgesell-
schaften, die nach der Richtlinie 84/253/EWG zugelassen
wurden, auch im Rahmen dieser Richtlinie als zugelassen
anzusehen —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:
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KAPITEL I

GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand

Diese Richtlinie regelt die Abschlussprüfung des Jahresabschlusses und
des konsolidierten Abschlusses.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. „Abschlussprüfung“ ist eine Prüfung des Jahresabschlusses oder
des konsolidierten Abschlusses, die nach Gemeinschaftsrecht vor-
geschrieben ist.

2. „Abschlussprüfer“ ist eine natürliche Person, die von den zuständi-
gen Stellen eines Mitgliedstaates nach dieser Richtlinie für die
Durchführung von Abschlussprüfungen zugelassen wurde.

3. „Prüfungsgesellschaft“ ist eine juristische Person oder eine sonstige
Einrichtung gleich welcher Rechtsform, die von den zuständigen
Stellen eines Mitgliedstaats nach dieser Richtlinie für die Durch-
führung von Abschlussprüfungen zugelassen wurde.

4. „Prüfungsunternehmen aus einem Drittland“ ist ein Unternehmen
gleich welcher Rechtsform, das Prüfungen des Jahresabschlusses
oder des konsolidierten Abschlusses von in einem Drittland einge-
tragenen Gesellschaften durchführt.

5. „Prüfer aus einem Drittland“ ist eine natürliche Person, die Prüf-
ungen des Jahresabschlusses oder des konsolidierten Abschlusses
von in einem Drittland eingetragenen Gesellschaften durchführt.

6. „Konzernabschlussprüfer“ ist/sind der/die Abschlussprüfer oder die
Prüfungsgesellschaft(en), der bzw. die die Abschlussprüfung konso-
lidierter Abschlüsse durchführt/durchführen.

7. „Netzwerk“ ist die breitere Struktur,

— die auf Kooperation ausgerichtet ist und der ein Abschlussprüfer
oder eine Prüfungsgesellschaft angehört und

— die eindeutig auf Gewinn- oder Kostenteilung abzielt oder durch
gemeinsames Eigentum, gemeinsame Kontrolle oder gemein-
same Geschäftsführung, gemeinsame Qualitätssicherungsmaß-
nahmen und -verfahren, eine gemeinsame Geschäftsstrategie,
die Verwendung einer gemeinsamen Marke oder durch einen
wesentlichen Teil gemeinsamer fachlicher Ressourcen miteinan-
der verbunden ist.

8. „Verbundenes Unternehmen einer Prüfungsgesellschaft“ ist ein Un-
ternehmen gleich welcher Rechtsform, das mit einer Prüfungsgesell-
schaft durch gemeinsames Eigentum, gemeinsame Kontrolle oder
gemeinsame Geschäftsführung verbunden ist.

9. „Bestätigungsvermerk“ ist der in Artikel 51a der Richtlinie
78/660/EWG und Artikel 37 der Richtlinie 83/349/EWG genannte
Vermerk des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft.

10. „Zuständige Stelle“ ist eine durch Gesetz bestimmte Stelle oder
Einrichtung, die für die Regulierung und/oder Aufsicht von Ab-
schlussprüfern und Prüfungsgesellschaften oder spezifischen Aspek-
ten davon verantwortlich ist. Wird auf die „zuständige Stelle“ in
einem bestimmten Artikel Bezug genommen, bedeutet dies die Be-
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zugnahme auf die Stelle oder die Einrichtung(en), die für die in
diesem Artikel erwähnten Aufgaben zuständig ist/sind.

11. „Internationale Prüfungsstandards“ sind die International Standards
on Auditing (ISA) und damit zusammenhängende Stellungnahmen
und Standards, soweit sie für die Abschlussprüfung relevant sind.

12. „Internationale Rechnungslegungsstandards“ sind die International
Accounting Standards (IAS), die International Financial Reporting
Standards (IFRS) und die dazugehörigen Interpretationen
(SIC/IFRIC), die nachfolgenden Änderungen dieser Standards und
der dazugehörigen Interpretationen sowie die vom International Ac-
counting Standards Board (IASB) in Zukunft veröffentlichten oder
verabschiedeten Standards und dazugehörigen Interpretationen.

13. „Unternehmen von öffentlichem Interesse“ sind Unternehmen, die
unter das Recht eines Mitgliedstaats fallen und deren übertragbare
Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt eines Mit-
gliedstaats im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 14 der Richt-
linie 2004/39/EG zugelassen sind, Kreditinstitute im Sinne von Ar-
tikel 1 Nummer 1 der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 über die Aufnahme
und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (1) und Versiche-
rungsunternehmen im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie
91/674/EWG. Die Mitgliedstaaten können auch andere Unterneh-
men zu Unternehmen von öffentlichem Interesse bestimmen, bei-
spielsweise Unternehmen, die aufgrund der Art ihrer Tätigkeit, ihrer
Größe oder der Zahl ihrer Beschäftigten von erheblicher öffentlicher
Bedeutung sind.

14. „Genossenschaft“ ist die Europäische Genossenschaft im Sinne von
Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des Rates vom
22. Juli 2003 über das Statut der Europäischen Genossenschaft
(SCE) (2) oder jede andere Genossenschaft, für die nach Gemein-
schaftsrecht eine Abschlussprüfung vorgeschrieben ist, wie etwa
Kreditinstitute im Sinne von Artikel 1 Nummer 1 der Richtlinie
2000/12/EG sowie Versicherungsunternehmen im Sinne von Arti-
kel 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG.

15. „Nichtberufsausübender“ ist eine natürliche Person, die mindestens
drei Jahre vor ihrer Beauftragung mit der öffentlichen Aufsicht
keine Abschlussprüfungen durchgeführt hat, keine Stimmrechte in
einer Prüfungsgesellschaft gehalten hat, weder Mitglied eines Ver-
waltungs- oder Leitungsorgans einer Prüfungsgesellschaft noch bei
einer Prüfungsgesellschaft angestellt war noch in sonstiger Weise
mit einer Prüfungsgesellschaft verbunden war.

16. „Verantwortlicher Prüfungspartner“ ist/sind

a) der/die Abschlussprüfer, der/die von einer Prüfungsgesellschaft
für ein bestimmtes Prüfungsmandat als für die Durchführung der
Abschlussprüfung im Auftrag der Prüfungsgesellschaft vorrangig
verantwortlich bestimmt ist/sind; oder

b) im Fall einer Konzernabschlussprüfung mindestens der/die Ab-
schlussprüfer, der/die von einer Prüfungsgesellschaft als für die
Durchführung der Abschlussprüfung auf Konzernebene vorran-
gig verantwortlich bestimmt ist/sind, und der/die Abschlussprü-
fer, der/die als auf der Ebene bedeutender Tochtergesellschaften
vorrangig verantwortlich bestimmt ist/sind, oder

c) der/die Abschlussprüfer, der/die den Bestätigungsvermerk unter-
zeichnet/unterzeichnen.
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KAPITEL II

ZULASSUNG, KONTINUIERLICHE FORTBILDUNG UND
GEGENSEITIGE ANERKENNUNG

Artikel 3

Zulassung von Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften

(1) Eine Abschlussprüfung wird ausschließlich von Abschlussprüfern
oder Prüfungsgesellschaften durchgeführt, die von dem Mitgliedstaat,
der die Abschlussprüfung vorschreibt, zugelassen wurden.

(2) Jeder Mitgliedstaat benennt die Stellen, die für die Zulassung von
Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften zuständig sind.

Bei diesen Stellen kann es sich auch um Berufsverbände handeln, sofern
sie der in Kapitel VIII vorgesehenen öffentlichen Aufsicht unterliegen.

(3) Unbeschadet des Artikels 11 lassen die zuständigen Stellen der
Mitgliedstaaten nur natürliche Personen zu, die mindestens die in den
Artikeln 4 und 6 bis 10 genannten Voraussetzungen erfüllen.

(4) Die zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten lassen als Prüfungs-
gesellschaften nur Einrichtungen zu, die die folgenden Voraussetzungen
erfüllen:

a) Die natürlichen Personen, die für eine Prüfungsgesellschaft Ab-
schlussprüfungen durchführen, müssen zumindest die Voraussetzun-
gen der Artikel 4 und 6 bis 12 erfüllen und in dem betroffenen
Mitgliedstaat als Abschlussprüfer zugelassen sein.

b) Eine Mehrheit der Stimmrechte in einer Einrichtung muss von Prü-
fungsgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat zugelassen sind, oder
von natürlichen Personen, die zumindest die Voraussetzungen der
Artikel 4 und 6 bis 12 erfüllen, gehalten werden. Die Mitgliedstaaten
können bestimmen, dass solche natürliche Personen auch in einem
anderen Mitgliedstaat zugelassen sein müssen. Für die Zwecke der
Abschlussprüfung von Genossenschaften und ähnlichen Einrichtun-
gen, die in Artikel 45 der Richtlinie 86/635/EWG erwähnt sind,
können die Mitgliedstaaten weitere spezifische Bestimmungen im
Zusammenhang mit Stimmrechten erlassen.

c) Das Verwaltungs- oder Leitungsorgan der Einrichtung muss sich mit
einer Mehrheit von bis zu 75 % aus Prüfungsgesellschaften mit
Zulassung in einem Mitgliedstaat oder natürlichen Personen zusam-
mensetzen, die zumindest die Voraussetzungen der Artikel 4 und 6
bis 12 erfüllen. Die Mitgliedstaaten können bestimmen, dass solche
natürlichen Personen auch in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen
sein müssen. Zählt ein solches Organ nur zwei Mitglieder, so muss
eines von ihnen zumindest die Voraussetzungen dieses Buchstabens
erfüllen.

d) Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen des Artikels 4.

Die Mitgliedstaaten dürfen nur im Zusammenhang mit Buchstabe c
zusätzliche Bedingungen aufstellen. Diese Bedingungen müssen zu
den verfolgten Zielen verhältnismäßig sein und dürfen nicht über das
hinausgehen, was unbedingt erforderlich ist.

Artikel 4

Guter Leumund

Die zuständigen Stellen eines Mitgliedstaats dürfen die Zulassung nur
natürlichen oder juristischen Personen mit gutem Leumund erteilen.
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Artikel 5

Entzug der Zulassung

(1) Die Zulassung wird entzogen, wenn der Ruf eines Abschlussprü-
fers oder einer Prüfungsgesellschaft ernsthaft beschädigt ist. Allerdings
können die Mitgliedstaaten einen angemessenen Zeitraum einräumen,
innerhalb dessen die Gesellschaft die Anforderungen an einen guten
Leumund erfüllen kann.

(2) Einer Prüfungsgesellschaft wird die Zulassung entzogen, sobald
eine der in Artikel 3 Absatz 4 Buchstaben b und c genannten Anforde-
rungen nicht mehr erfüllt ist. Allerdings können die Mitgliedstaaten
einen angemessenen Zeitraum einräumen, innerhalb dessen die Gesell-
schaft diese Anforderungen erfüllen kann.

(3) Wird einem Abschlussprüfer oder einer Prüfungsgesellschaft aus
irgendeinem Grund die Zulassung entzogen, teilt die zuständige Be-
hörde des Mitgliedstaats, in dem die Zulassung entzogen wird, diesen
Umstand und die Gründe für den Entzug den entsprechenden zuständi-
gen Stellen der Mitgliedstaaten mit, in denen der Abschlussprüfer oder
die Prüfungsgesellschaft auch zugelassen ist und die im Register des
erstgenannten Mitgliedstaats gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe c
registriert sind.

Artikel 6

Ausbildung

Unbeschadet des Artikels 11 kann eine natürliche Person nur zur Durch-
führung von Abschlussprüfungen zugelassen werden, wenn sie nach
Erlangung der Hochschulreife oder einer entsprechenden Ausbildungs-
stufe eine theoretische und eine praktische Ausbildung absolviert und
sich mit Erfolg einer staatlichen oder staatlich anerkannten beruflichen
Eignungsprüfung auf dem Niveau eines Hochschulabschlusses oder ei-
nes entsprechenden Niveaus in dem betreffenden Mitgliedstaat unter-
zogen hat.

Artikel 7

Prüfung der beruflichen Eignung

Die in Artikel 6 genannte Eignungsprüfung garantiert die erforderlichen
theoretischen Kenntnisse auf den für die Abschlussprüfung maßgeben-
den Sachgebieten sowie die Fähigkeit, diese Kenntnisse praktisch anzu-
wenden. Diese Prüfung muss zumindest teilweise schriftlich erfolgen.

Artikel 8

Theoretische Prüfung

(1) Die im Rahmen der Eignungsprüfung durchgeführte theoretische
Prüfung umfasst insbesondere die folgenden Sachgebiete:

a) Theorie und Grundsätze des allgemeinen Rechnungswesens,

b) gesetzliche Vorschriften und Grundsätze für die Aufstellung des Jah-
resabschlusses und des konsolidierten Abschlusses,

c) internationale Rechnungslegungsstandards,

d) Finanzanalyse,

e) Kostenrechnung und betriebliches Rechnungswesen,

f) Risikomanagement und interne Kontrolle,

g) Prüfungswesen und berufsspezifische Fertigkeiten,

h) gesetzliche und standesrechtliche Vorschriften für Abschlussprüfung
und Abschlussprüfer,
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i) internationale Prüfungsstandards,

j) Berufsgrundsätze und Unabhängigkeit.

(2) Diese Prüfung umfasst zumindest auch die folgenden Sachge-
biete, soweit sie für die Abschlussprüfung relevant sind:

a) Gesellschaftsrecht und Corporate Governance,

b) Rechtsvorschriften über Insolvenz und ähnliche Verfahren,

c) Steuerrecht,

d) bürgerliches Recht und Handelsrecht,

e) Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht,

f) IT- und Computersysteme,

g) Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und Finanzwissenschaft,

h) Mathematik und Statistik,

i) Grundzüge des betrieblichen Finanzwesens.

(3) Die Kommission kann die Liste der Sachgebiete, die in der in
Absatz 1 genannten theoretischen Prüfung enthalten sein müssen,
►M1 __________ ◄ ändern. Die Kommission wird bei der Annahme
dieser Durchführungsmaßnahmen die Entwicklungen im Prüfungswesen
und im Berufsstand der Abschlussprüfer berücksichtigen. ►M1 Diese
Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser
Richtlinie werden nach dem in Artikel 48 Absatz 2a genannten Rege-
lungsverfahren mit Kontrolle erlassen. ◄

Artikel 9

Ausnahmen

(1) Abweichend von den Artikeln 7 und 8 können die Mitgliedstaa-
ten vorsehen, dass Personen, die auf einem oder mehreren der in Arti-
kel 8 genannten Sachgebiete eine Hochschul- oder gleichwertige Prü-
fung bestanden oder einen Hochschul- oder gleichwertigen Abschluss
erworben haben, von der theoretischen Prüfung in diesen Sachgebieten
befreit werden.

(2) Abweichend von Artikel 7 können die Mitgliedstaaten vorsehen,
dass Personen, die auf einem oder mehreren der in Artikel 8 genannten
Sachgebiete einen Hochschul- oder gleichwertigen Abschluss besitzen,
von der Prüfung ihrer Fähigkeit, die theoretischen Kenntnisse auf diesen
Sachgebieten praktisch anzuwenden, befreit werden, wenn sie auf den
betreffenden Gebieten eine praktische Ausbildung absolviert haben, die
mit einer staatlich anerkannten Prüfung oder einem staatlich anerkannten
Zeugnis abgeschlossen wurde.

Artikel 10

Praktische Ausbildung

(1) Um die Fähigkeit zur praktischen Anwendung der in der Eig-
nungsprüfung getesteten theoretischen Kenntnisse zu gewährleisten,
wird eine mindestens dreijährige praktische Ausbildung durchgeführt,
die unter anderem die Prüfung des Jahresabschlusses, des konsolidierten
Abschlusses oder ähnlicher Finanzabschlüsse zum Gegenstand hat.
Diese praktische Ausbildung wird zu mindestens zwei Dritteln bei ei-
nem in einem Mitgliedstaat zugelassenen Abschlussprüfer oder einer in
einem Mitgliedstaat zugelassenen Prüfungsgesellschaft absolviert.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die gesamte praktische
Ausbildung bei Personen stattfindet, die ausreichende Garantien für
ihre Fähigkeit, eine praktische Ausbildung zu gewähren, bieten.
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Artikel 11

Zulassung aufgrund langjähriger praktischer Erfahrung

Ein Mitgliedstaat kann Personen, die die in Artikel 6 festgelegten Vo-
raussetzungen nicht erfüllen, als Abschlussprüfer zulassen, wenn diese
nachweisen können, dass sie

a) entweder 15 Jahre lang einer beruflichen Tätigkeit nachgegangen
sind, die es ihnen ermöglicht hat, auf den Gebieten des Finanzwe-
sens, des Rechts und der Rechnungslegung ausreichende Erfahrun-
gen zu sammeln, und die in Artikel 7 genannte berufliche Eignungs-
prüfung bestanden haben,

b) oder sieben Jahre lang einer beruflichen Tätigkeit auf den genannten
Gebieten nachgegangen sind sowie die in Artikel 10 genannte prak-
tische Ausbildung absolviert und die in Artikel 7 genannte berufliche
Eignungsprüfung bestanden haben.

Artikel 12

Kombination von praktischer und theoretischer Ausbildung

(1) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Zeiten, in denen eine
theoretische Ausbildung auf den in Artikel 8 genannten Sachgebieten
absolviert wurde, auf die in Artikel 11 genannten Berufsjahre angerech-
net werden, wenn diese Ausbildung mit einer staatlich anerkannten
Prüfung abgeschlossen wurde. Diese Ausbildung muss mindestens ein
Jahr dauern und darf höchstens mit vier Jahren auf die berufliche Tä-
tigkeit angerechnet werden.

(2) Berufstätigkeit und praktische Ausbildung dürfen nicht kürzer
sein als die theoretische Ausbildung zusammen mit der in Artikel 10
vorgeschriebenen praktischen Ausbildung.

Artikel 13

Kontinuierliche Fortbildung

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Abschlussprüfer sich im Rahmen
angemessener Programme kontinuierlich fortbilden müssen, um ihre
theoretischen Kenntnisse und ihre beruflichen Fertigkeiten und Wert-
maßstäbe auf einem ausreichend hohen Stand zu halten, und dass ein
Missachten dieser Anforderung angemessene Sanktionen im Sinne von
Artikel 30 nach sich zieht.

Artikel 14

Zulassung von Abschlussprüfern aus anderen Mitgliedstaaten

Die zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten legen Verfahren für die
Zulassung von Abschlussprüfern, die in anderen Mitgliedstaaten zuge-
lassen sind, fest. Im Rahmen dieser Verfahren darf dem Abschlussprüfer
höchstens ein Eignungstest nach Artikel 4 der Richtlinie 89/48/EWG
des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur
Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige
Berufsausbildung abschließen (1), auferlegt werden. Bei diesem Eig-
nungstest, der in einer der nach der in dem betreffenden Mitgliedstaat
geltenden Sprachenregelung zugelassenen Sprache durchgeführt wird,
wird lediglich überprüft, ob der Abschlussprüfer über eine ausreichende
Kenntnis der für die Abschlussprüfung relevanten Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats verfügt.
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KAPITEL III

REGISTRIERUNG

Artikel 15

Öffentliches Register

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass zugelassene Abschlussprüfer
und Prüfungsgesellschaften gemäß den Artikeln 16 und 17 in ein öf-
fentliches Register eingetragen sind. Unter besonderen Umständen kön-
nen die Mitgliedstaaten von den Anforderungen dieses Artikels und des
Artikels 16 hinsichtlich der Offenlegung absehen. Dies ist aber nur in
dem Ausmaß möglich, das notwendig ist, um eine absehbare und ernst
zu nehmende Gefahr für die persönliche Sicherheit einer Person zu
vermindern.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Abschlussprüfer und
Prüfungsgesellschaften in diesem öffentlichen Register unter einer indi-
viduellen Nummer geführt werden. Datenspeicherungen des Registers
erfolgen elektronisch; die Öffentlichkeit kann auf elektronischem
Wege auf das Register zugreifen.

(3) Das öffentliche Register enthält ferner Namen und Anschrift der
Stellen, die für die Zulassung nach Artikel 3, die Qualitätssicherung
nach Artikel 29, die Untersuchungen und Sanktionen gegen Abschluss-
prüfer und Prüfungsgesellschaften nach Artikel 30 und die öffentliche
Aufsicht nach Artikel 32 verantwortlich sind.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das öffentliche Register
spätestens am 29. Juni 2009 in vollem Umfang einsatzfähig ist.

Artikel 16

Registrierung von Abschlussprüfern

(1) Für Abschlussprüfer werden im öffentlichen Register zumindest
die folgenden Angaben geführt:

a) Name, Anschrift und Registrierungsnummer;

b) gegebenenfalls Name, Anschrift, Internet-Adresse und Registrie-
rungsnummer der Prüfungsgesellschaft(en), bei der/denen der Ab-
schlussprüfer angestellt ist oder der/denen er als Partner angehört
oder in ähnlicher Form verbunden ist;

c) andere Registrierung(en) als Abschlussprüfer bei den zuständigen
Stellen anderer Mitgliedstaaten und als Prüfer in Drittländern, ein-
schließlich des/der Namen(s) der Zulassungsbehörde(n) und gegebe-
nenfalls der Registrierungsnummer(n).

(2) Prüfer aus Drittländern, die gemäß Artikel 45 registriert sind,
werden im Register eindeutig als solche, und nicht als Abschlussprüfer,
geführt.

Artikel 17

Registrierung von Prüfungsgesellschaften

(1) Für Prüfungsgesellschaften werden im öffentlichen Register zu-
mindest die folgenden Angaben geführt:

a) Name, Anschrift und Registrierungsnummer;

b) Rechtsform;

c) Kontaktmöglichkeiten, Hauptansprechpartner und gegebenenfalls In-
ternetadresse;

d) Anschrift jedes Büros in dem Mitgliedstaat;
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e) Name und Registrierungsnummer aller Abschlussprüfer, die bei der
Prüfungsgesellschaft angestellt sind oder als Partner angehören oder
in ähnlicher Form mit ihr verbunden sind;

f) Namen und Geschäftsadressen aller Eigentümer und Anteilseigner;

g) Namen und Geschäftsadressen aller Mitglieder des Verwaltungs-
oder Leitungsorgans;

h) gegebenenfalls ein Hinweis auf Mitgliedschaft in einem Netzwerk
sowie eine Liste mit Namen und Anschriften der Mitgliedsgesell-
schaften und ihrer verbundenen Unternehmen oder ein Hinweis da-
rauf, wo diese Informationen öffentlich zugänglich sind;

i) andere Registrierung(en) als Prüfungsgesellschaft bei den zuständi-
gen Behörden anderer Mitgliedstaaten und als Prüfungsunternehmen
in Drittländern, einschließlich des/der Namen(s) der Zulassungsbe-
hörde(n) und gegebenenfalls der Registrierungsnummer(n).

(2) Prüfungsunternehmen aus Drittländern, die gemäß Artikel 45 re-
gistriert sind, werden im Register eindeutig als solche, und nicht als
Prüfungsgesellschaften, geführt.

Artikel 18

Aktualisierung des Registers

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Abschlussprüfer und Prüfungs-
gesellschaften den für das öffentliche Register zuständigen Stellen jede
Änderung der darin geführten Informationen unverzüglich mitteilen. Das
Register wird nach einer solchen Mitteilung unverzüglich aktualisiert.

Artikel 19

Verantwortlichkeit für die Registrierungsangaben

Die nach den Artikeln 16, 17 und 18 den entsprechenden zuständigen
Stellen gelieferten Informationen werden vom Abschlussprüfer oder der
Prüfungsgesellschaft unterzeichnet. Dies kann, wenn die zuständige
Stelle die Übermittlung der Informationen auf elektronischem Weg zu-
lässt, beispielsweise durch eine elektronische Signatur im Sinne von
Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 13. Dezember 1999 über gemeinschaftliche
Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen (1) geschehen.

Artikel 20

Sprache

(1) Die Informationen werden in einer nach der in dem betreffenden
Mitgliedstaat geltenden Sprachenregelung zugelassenen Sprache in das
öffentliche Register eingegeben.

(2) Die Mitgliedstaaten können gestatten, dass die Informationen zu-
sätzlich dazu in einer oder mehreren anderen Amtssprachen der
Gemeinschaft in das öffentliche Register eingegeben werden. Die Mit-
gliedstaaten können zu diesem Zweck eine beglaubigte Übersetzung
vorschreiben.

Die betroffenen Mitgliedstaaten stellen in allen Fällen sicher, dass aus
dem Register hervorgeht, ob es sich um eine beglaubigte Übersetzung
handelt oder nicht.
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KAPITEL IV

BERUFSGRUNDSÄTZE, UNABHÄNGIGKEIT, UNPARTEILICHKEIT,
VERSCHWIEGENHEIT UND BERUFSGEHEIMNIS

Artikel 21

Berufsgrundsätze

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Abschlussprüfer und
Prüfungsgesellschaften an Berufsgrundsätze gebunden sind. Diese Be-
rufsgrundsätze haben zumindest ihre Funktion für das öffentliche Inte-
resse, ihre Integrität und Unparteilichkeit sowie ihre Fachkompetenz und
Sorgfalt zum Gegenstand.

(2) Um Vertrauen in Abschlussprüfungen und die einheitliche An-
wendung des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels zu gewährleisten,
kann die Kommission ►M1 __________ ◄ grundsatzorientierte
Durchführungsmaßnahmen zu Berufsgrundsätzen erlassen. ►M1 Diese
Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser
Richtlinie durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 48 Absatz 2a
genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. ◄

Artikel 22

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Abschlussprüfer und Prü-
fungsgesellschaften bei der Durchführung einer Abschlussprüfung von
dem geprüften Unternehmen unabhängig und nicht in das Treffen von
dessen Entscheidungen eingebunden sind.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Abschlussprüfer oder Prü-
fungsgesellschaften von der Durchführung einer Abschlussprüfung ab-
sehen, wenn zwischen ihnen oder ihrem Netzwerk und dem geprüften
Unternehmen unmittelbar oder mittelbar eine finanzielle oder geschäft-
liche Beziehung, ein Beschäftigungsverhältnis oder eine sonstige Ver-
bindung — wozu auch die Erbringung zusätzlicher Leistungen, die
keine Prüfungsleistungen sind, zählt — besteht, aus der ein objektiver,
verständiger und informierter Dritter den Schluss ziehen würde, dass
ihre Unabhängigkeit gefährdet ist. Ist die Unabhängigkeit von Ab-
schlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften gefährdet, beispielsweise
durch Selbstprüfung, Eigeninteresse, Interessenvertretung, Vertrautheit
oder Vertrauensbeziehung oder Einschüchterung, müssen sie diese Risi-
ken durch Schutzmaßnahmen mindern. Sind diese Risiken im Vergleich
zu den ergriffenen Schutzmaßnahmen so bedeutsam, dass ihre Unab-
hängigkeit gefährdet wird, dürfen der Abschlussprüfer oder die Prü-
fungsgesellschaft bei Selbstprüfung oder Eigeninteresse die Abschluss-
prüfung nicht durchführen.

Die Mitgliedstaaten stellen darüber hinaus sicher, dass ein Abschluss-
prüfer oder eine Prüfungsgesellschaft bei Unternehmen von öffentlichem
Interesse in den Fällen von Selbstprüfung oder Eigeninteresse die Ab-
schlussprüfung nicht durchführt, wenn dies zur Wahrung der Unabhän-
gigkeit des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft angemessen
ist.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Abschlussprüfer oder Prü-
fungsgesellschaften in ihren Arbeitspapieren alle bedeutsamen Risiken
für ihre Unabhängigkeit und die Schutzmaßnahmen, die zur Minderung
dieser Risiken ergriffen wurden, dokumentieren.

(4) Um das Vertrauen in Abschlussprüfungen und die einheitliche
Anwendung der Absätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels zu gewähr-
leisten, kann die Kommission ►M1 __________ ◄ zu folgenden Be-
reichen grundsatzorientierte Durchführungsmaßnahmen annehmen:

a) den in Absatz 2 genannten Risiken und Schutzmaßnahmen;
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b) Situationen, in denen die Risiken gemäß Absatz 2 so groß sind, dass
die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesell-
schaften gefährdet ist;

c) die Frage, ob in Fällen von Selbstprüfung und Eigeninteresse gemäß
Absatz 2 Unterabsatz 2 Abschlussprüfungen durchgeführt werden
dürfen oder nicht.

▼M1
Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 zur Änderung nicht wesentlicher
Bestimmungen dieser Richtlinie durch Ergänzung werden nach dem in
Artikel 48 Absatz 2a genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle er-
lassen.

▼B

Artikel 23

Verschwiegenheitspflicht und Berufsgeheimnis

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Abschlussprüfer und Prü-
fungsgesellschaften in Bezug auf alle Informationen und Unterlagen, zu
denen sie bei der Durchführung einer Abschlussprüfung Zugang erhal-
ten, entsprechenden Vorschriften zur Verschwiegenheitspflicht und zum
Berufsgeheimnis unterliegen.

(2) Die Vorschriften zur Verschwiegenheitspflicht und zum Berufs-
geheimnis von Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften dürfen die
Durchsetzung der Bestimmungen dieser Richtlinie nicht erschweren.

(3) Wird ein Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesellschaft durch
einen anderen Abschlussprüfer oder eine andere Prüfungsgesellschaft
ersetzt, gewährt dieser Abschlussprüfer bzw. diese Prüfungsgesellschaft
dem neuen Abschlussprüfer bzw. der neuen Prüfungsgesellschaft Zu-
gang zu allen relevanten Informationen über das geprüfte Unternehmen.

(4) Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften, die in einem be-
stimmten Prüfungsmandat nicht mehr tätig sind, und Abschlussprüfer
oder Prüfungsgesellschaften eines früheren Abschlusses unterliegen hin-
sichtlich dieses Prüfungsmandats weiterhin den Bestimmungen der Ab-
sätze 1 und 2.

Artikel 24

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Abschlussprüfern, die für
eine Prüfungsgesellschaft eine Abschlussprüfung durchführen

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass weder die Eigentümer noch die
Anteilseigner einer Prüfungsgesellschaft noch die Mitglieder der Ver-
waltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane dieser oder einer verbundenen
Gesellschaft in einer Weise in eine Abschlussprüfung eingreifen, die die
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Abschlussprüfers, der die Ab-
schlussprüfung für die Prüfungsgesellschaft durchführt, gefährdet.

Artikel 25

Prüfungshonorare

Die Mitgliedstaaten sorgen für eine angemessene Regelung, die gewähr-
leistet, dass die Honorare für Abschlussprüfungen

a) nicht von der Erbringung zusätzlicher Leistungen für das geprüfte
Unternehmen beeinflusst oder bestimmt werden;

b) an keinerlei Bedingungen geknüpft werden dürfen.
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KAPITEL V

PRÜFUNGSSTANDARDS UND BESTÄTIGUNGSVERMERK

Artikel 26

Prüfungsstandards

(1) Die Mitgliedstaaten verpflichten die Abschlussprüfer und Prü-
fungsgesellschaften, Abschlussprüfungen unter Beachtung der von der
Kommission ►M1 nach dem in Artikel 48 Absatz 2a genannten Rege-
lungsverfahren mit Kontrolle ◄ angenommenen internationalen Prü-
fungsstandards durchzuführen. Die Mitgliedstaaten können einen natio-
nalen Prüfungsstandard so lange anwenden, wie die Kommission keinen
internationalen Prüfungsstandard, der für denselben Bereich gilt, ange-
nommen hat. Angenommene internationale Prüfungsstandards werden
vollständig in jeder der Amtssprachen der Gemeinschaft im Amtsblatt
der Europäischen Union veröffentlicht.

(2) Die Kommission kann ►M1 __________ ◄ über die Anwend-
barkeit internationaler Prüfungsstandards innerhalb der Gemeinschaft
entscheiden. Die Kommission nimmt internationale Prüfungsstandards
zur Anwendung in der Gemeinschaft nur an, wenn sie

a) in einem einwandfreien Verfahren mit angemessener öffentlicher
Aufsicht und Transparenz erstellt wurden und international allgemein
anerkannt sind,

b) beim Jahresabschluss und beim konsolidierten Abschluss entspre-
chend den in Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie 78/660/EWG und
in Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 83/349/EWG festgelegten
Grundsätzen zu einem hohen Maß an Glaubwürdigkeit und Qualität
beitragen und

c) dem europäischen Gemeinwohl dienen.

▼M1
Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 zur Änderung nicht wesentlicher
Bestimmungen dieser Richtlinie durch Ergänzung werden nach dem in
Artikel 48 Absatz 2a genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle er-
lassen.

▼B
(3) Die Mitgliedstaaten dürfen zusätzlich zu den — oder in Ausnah-
mefällen durch Nichtanwendung von Teilen von — internationalen Prü-
fungsstandards Prüfverfahren oder Prüfungsanforderungen nur vor-
schreiben, wenn diese sich aus speziellen, durch den Umfang der Ab-
schlussprüfungen bedingten Anforderungen des nationalen Rechts erge-
ben. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese zusätzlichen Prüfver-
fahren oder Prüfungsanforderungen mit den Bestimmungen des Absat-
zes 2 Buchstaben b und c in Einklang stehen, und setzen die Kommis-
sion und die Mitgliedstaaten vor ihrer Annahme über diese in Kenntnis.
Die Mitgliedstaaten teilen in den Ausnahmefällen, in denen Teile eines
internationalen Prüfungsstandards nicht angewandt werden, ihre beson-
deren nationalen gesetzlichen Regelungen und die Gründe für deren
Beibehaltung mindestens sechs Monate vor deren nationaler Annahme
oder, wenn diese Regelungen zum Zeitpunkt der Annahme eines inter-
nationalen Prüfungsstandards bereits bestehen, spätestens drei Monate
nach Annahme des entsprechenden internationalen Prüfungsstandards
der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten mit.

(4) Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Anforderungen im Zu-
sammenhang mit den Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und
konsolidierten Abschlüssen für einen Zeitraum bis zum 29. Juni 2010
vorschreiben.
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Artikel 27

Abschlussprüfungen konsolidierter Abschlüsse

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei der Abschlussprüfung der
konsolidierten Abschlüsse eines Konzerns

a) der Konzernabschlussprüfer die volle Verantwortung für den Bestäti-
gungsvermerk zu den konsolidierten Abschlüssen trägt;

b) der Konzernabschlussprüfer eine Prüfung durchführt und die Unter-
lagen aufbewahrt, die seine Überprüfung der Arbeit eines oder meh-
rerer Prüfer, Abschlussprüfer, Prüfungsunternehmen aus einem Dritt-
land oder einer oder mehrerer Prüfungsgesellschaften zum Zweck der
Konzernabschlussprüfung dokumentieren. Die von dem Konzernab-
schlussprüfer aufbewahrten Unterlagen müssen so beschaffen sein,
dass die entsprechende zuständige Stelle die Arbeit des Konzernab-
schlussprüfers ordnungsgemäß überprüfen kann;

c) der Konzernabschlussprüfer für den Fall, dass ein Teil des Konzerns
von Prüfern oder Prüfungsunternehmen aus einem Drittland, das
keine Vereinbarung zur Zusammenarbeit gemäß Artikel 47 hat, ge-
prüft wird, dafür verantwortlich ist sicherzustellen, dass den öffent-
lichen Aufsichtsstellen die Unterlagen über die Arbeit ordnungsge-
mäß übergeben werden, die von den Prüfern oder Prüfungsunterneh-
men aus einem Drittland geleistet wurde, einschließlich der Arbeits-
dokumente im Zusammenhang mit der Konzernabschlussprüfung.
Zur Sicherstellung dieser Aushändigung bewahrt der Konzernab-
schlussprüfer eine Kopie dieser Unterlagen auf oder vereinbart an-
dernfalls mit den Prüfern oder den Prüfungsunternehmen aus dem
Drittland seinen ungehinderten und unbeschränkten Zugang auf An-
trag oder trifft sonstige geeignete Maßnahmen. Verhindern rechtliche
oder andere Hindernisse, dass die die Prüfung betreffenden Arbeits-
unterlagen aus einem Drittland an den Konzernabschlussprüfer wei-
tergegeben werden können, müssen die vom Konzerprüfer aufbe-
wahrten Unterlagen Nachweise dafür enthalten, dass er die geeigne-
ten Verfahren durchgeführt hat, um Zugang zu den Prüfungsunter-
lagen zu erhalten, und, im Fall anderer als durch die nationale Recht-
setzung entstandener rechtlicher Hindernisse, Nachweise für das Vor-
handensein eines Hindernisses.

Artikel 28

Bestätigungsvermerk

(1) Wird eine Abschlussprüfung von einer Prüfungsgesellschaft
durchgeführt, so wird der Bestätigungsvermerk zumindest von dem
oder den Abschlussprüfern, welche die Abschlussprüfung für die Prü-
fungsgesellschaft durchgeführt haben, unterzeichnet. Unter besonderen
Umständen können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass diese Unterschrift
nicht öffentlich bekannt gemacht werden muss, weil eine solche Offen-
legung zu einer absehbaren und ernst zu nehmenden und beträchtlichen
Gefahr für die persönliche Sicherheit einer Person führen würde. In
jedem Fall müssen die jeweiligen zuständigen Stellen die Namen der
beteiligten Personen kennen.

(2) Unbeschadet des Artikels 51a Absatz 1 der Richtlinie
78/660/EWG und falls die Kommission keinen einheitlichen Standard
für Bestätigungsvermerke gemäß Artikel 26 Absatz 1 der vorliegenden
Richtlinie festgelegt hat, kann die Kommission ►M1 __________ ◄
einen einheitlichen Standard für Bestätigungsvermerke für Jahres- oder
konsolidierte Abschlüsse, die nach anerkannten internationalen Rech-
nungslegungsstandards erstellt wurden, festlegen, um das Vertrauen
der Öffentlichkeit in Abschlussprüfungen zu stärken. ►M1 Diese Maß-
nahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richt-
linie durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 48 Absatz 2a ge-
nannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. ◄
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KAPITEL VI

QUALITÄTSSICHERUNG

Artikel 29

Qualitätssicherungssysteme

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass alle Abschlussprüfer und
Prüfungsgesellschaften einem Qualitätssicherungssystem unterliegen,
das mindestens die folgenden Kriterien erfüllt:

a) Das Qualitätssicherungssystem muss so organisiert sein, dass es von
den überprüften Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften unab-
hängig ist und der öffentlichen Aufsicht gemäß Kapitel VIII unter-
liegt;

b) die Finanzierung des Qualitätssicherungssystems muss gesichert sein
und darf Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften keine Mög-
lichkeit zur ungebührlichen Einflussnahme geben;

c) das Qualitätssicherungssystem muss über angemessene Ressourcen
verfügen;

d) die Personen, die die Qualitätssicherungsprüfungen durchführen,
müssen über eine angemessene fachliche Ausbildung und einschlä-
gige Erfahrungen auf den Gebieten der Abschlussprüfung und Rech-
nungslegung verfügen und darüber hinaus eine spezielle Ausbildung
für Qualitätssicherungsprüfungen absolviert haben;

e) die Personen, die mit Qualitätssicherungsprüfungen betraut werden,
sind nach einem objektiven Verfahren auszuwählen, das darauf aus-
gelegt ist, Interessenkonflikte zwischen den Qualitätssicherungsprü-
fern und dem überprüften Abschlussprüfer oder der überprüften Prü-
fungsgesellschaft auszuschließen;

f) die Qualitätssicherungsprüfung muss auf der Grundlage angemesse-
ner Überprüfungen von ausgewählten Prüfungsunterlagen eine Beur-
teilung der Einhaltung einschlägiger Prüfungsstandards und Unab-
hängigkeitsanforderungen, der Quantität und der Qualität von einge-
setzten Ressourcen sowie der berechneten Prüfungshonorare und des
internen Qualitätssicherungssystems der Prüfungsgesellschaft umfas-
sen;

g) über die Qualitätssicherungsprüfung ist ein Bericht zu erstellen, der
die wichtigsten Schlussfolgerungen dieser Prüfung wiedergibt;

h) Qualitätssicherungsprüfungen müssen mindestens alle sechs Jahre
stattfinden;

i) die Gesamtergebnisse des Qualitätssicherungssystems sind jährlich
zu veröffentlichen;

j) die im Rahmen von Qualitätsprüfungen ausgesprochenen Empfeh-
lungen müssen von dem Abschlussprüfer oder der Prüfungsgesell-
schaft innerhalb einer angemessenen Frist umgesetzt werden.

Wenn die unter Buchstabe j genannten Empfehlungen nicht umgesetzt
werden, so werden gegebenenfalls gegen den Abschlussprüfer oder die
Prüfungsgesellschaft die in Artikel 30 genannten Disziplinarmaßnahmen
oder Sanktionen verhängt.

(2) Die Kommission kann ►M1 __________ ◄ Durchführungs-
maßnahmen erlassen, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in Abschluss-
prüfungen zu stärken und die einheitliche Anwendung von Absatz 1
Buchstaben a, b und e bis j zu gewährleisten. ►M1 Diese Maßnahmen
zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie durch
Ergänzung werden nach dem in Artikel 48 Absatz 2a genannten Rege-
lungsverfahren mit Kontrolle erlassen. ◄
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KAPITEL VII

UNTERSUCHUNGEN UND SANKTIONEN

Artikel 30

Untersuchungen und Sanktionen

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen für wirksame Untersuchungen und
Sanktionen, um eine unzureichende Durchführung von Abschlussprü-
fungen aufzudecken, zu berichtigen und zu verhindern.

(2) Unbeschadet der zivilrechtlichen Haftungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten sehen die Mitgliedstaaten wirksame, verhältnismäßige und
abschreckende Sanktionen für Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaf-
ten vor, die sich bei der Durchführung von Abschlussprüfungen nicht an
die Vorschriften halten, die zur Umsetzung dieser Richtlinie angenom-
men wurden.

(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Maßnahmen und Sanktionen
gegen Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften in angemessener
Weise öffentlich bekannt gemacht werden. Zu den Sanktionen sollte
auch die Möglichkeit des Entzugs der Zulassung zählen.

Artikel 31

Haftung des Prüfers

Die Kommission legt vor dem 1. Januar 2007 einen Bericht über die
Auswirkungen der derzeitigen nationalen Haftungsregelungen für Ab-
schlussprüfungen auf die Europäischen Kapitalmärkte und auf die Ver-
sicherungsbedingungen für Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften,
einschließlich einer objektiven Analyse der Begrenzungen für finanzielle
Haftungen, vor. Die Kommission stützt sich gegebenenfalls auf öffent-
liche Konsultationen. Die Kommission übermittelt, wenn sie es für an-
gemessen hält, im Ergebnis des Berichts Empfehlungen an die Mitglied-
staaten.

KAPITEL VIII

ÖFFENTLICHE AUFSICHT UND GEGENSEITIGE ANERKENNUNG
DER MITGLIEDSTAATLICHEN REGELUNGEN

Artikel 32

Grundsätze der öffentlichen Aufsicht

(1) Die Mitgliedstaaten organisieren nach den in den Absätzen 2 bis
7 festgelegten Grundsätzen eine wirksame öffentliche Aufsicht für Ab-
schlussprüfer und Prüfungsgesellschaften.

(2) Alle Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften müssen der öf-
fentlichen Aufsicht unterliegen.

(3) Die öffentliche Aufsicht muss in der Hand von Nichtberufsausüb-
enden liegen, die in den für die Abschlussprüfung relevanten Bereichen
über entsprechende Kenntnisse verfügen. Die Mitgliedstaaten können
jedoch gestatten, dass eine Minderheit der mit der öffentlichen Aufsicht
befassten Personen als Abschlussprüfer tätig ist. Alle Personen, die im
System der öffentlichen Aufsicht eine führende Position bekleiden, sind
in einem unabhängigen und transparenten Verfahren auszuwählen.

(4) Die öffentliche Aufsicht muss in letzter Instanz dafür zuständig
sein,

a) die Zulassung und Registrierung von Abschlussprüfern und Prü-
fungsgesellschaften zu überwachen,
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b) die Annahme von Berufsgrundsätzen, von Standards für die interne
Qualitätskontrolle von Prüfungsgesellschaften sowie von Prüfungs-
standards zu überwachen und

c) die kontinuierliche Fortbildung, die Qualitätssicherungs- sowie die
Untersuchungs- und Disziplinarsysteme zu überwachen.

(5) Die öffentliche Aufsicht muss das Recht haben, bei Bedarf Unter-
suchungen zu Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften durchzufüh-
ren und geeignete Maßnahmen einzuleiten.

(6) Die öffentliche Aufsicht muss transparent sein. Dazu zählt
auch die Veröffentlichung jährlicher Arbeitsprogramme und Tätigkeits-
berichte.

(7) Die öffentliche Aufsicht muss ausreichend finanziert sein. Die
Finanzierung des Systems muss gesichert und frei von ungebührlicher
Einflussnahme durch Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften sein.

Artikel 33

Zusammenarbeit zwischen den für die öffentliche Aufsicht
zuständigen Stellen auf Gemeinschaftsebene

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Regelungen für öffentliche
Aufsichtssysteme auf Gemeinschaftsebene eine wirksame Zusammenar-
beit bei den Aufsichtstätigkeiten der Mitgliedstaaten ermöglichen. Zu
diesem Zweck überträgt jeder Mitgliedstaat einer Einrichtung speziell
die Verantwortung für diese Zusammenarbeit.

Artikel 34

Gegenseitige Anerkennung der mitgliedstaatlichen Regelungen

(1) Die Regelungen der Mitgliedstaaten folgen dem Herkunftsland-
prinzip, das heißt, es gelten die Rechtsvorschriften und Aufsichtsregeln
des Mitgliedstaats, in dem der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesell-
schaft zugelassen ist und das geprüfte Unternehmen seinen eingetrage-
nen Sitz hat.

(2) Für die Abschlussprüfung eines konsolidierten Abschlusses darf
der Mitgliedstaat, der diese Abschlussprüfung vorschreibt, dem Ab-
schlussprüfer oder der Prüfungsgesellschaft, der bzw. die die Abschluss-
prüfung einer in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Tochter-
gesellschaft durchführt, für diese Abschlussprüfung in Bezug auf Regist-
rierung, Qualitätssicherungsprüfung, Prüfungsstandards, Berufsgrund-
sätze und Unabhängigkeit keine zusätzlichen Anforderungen auferlegen.

(3) Werden die Wertpapiere einer Gesellschaft auf einem geregelten
Markt eines anderen Mitgliedstaat als dem ihres eingetragenen Sitzes
gehandelt, so darf der Mitgliedstaat, in dem die Wertpapiere gehandelt
werden, dem Abschlussprüfer oder der Prüfungsgesellschaft, die die
Abschlussprüfung des Jahresabschlusses oder des konsolidierten Ab-
schlusses jener Gesellschaft durchführt, in Bezug auf Registrierung,
Qualitätssicherungsprüfung, Prüfungsstandards, Berufsgrundsätze und
Unabhängigkeit keine zusätzlichen Anforderungen auferlegen.

Artikel 35

Benennung der zuständigen Stellen

(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine oder mehrere für die in dieser
Richtlinie vorgesehenen Aufgaben verantwortliche zuständige Stellen.
Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission von dieser Benen-
nung.

(2) Die zuständigen Stellen müssen so organisiert sein, dass Interes-
senkonflikte vermieden werden.
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Artikel 36

Berufsgeheimnisse und Zusammenarbeit zwischen den zuständigen
Regelungsorganen der Mitgliedstaaten

(1) Die für die Zulassung, Registrierung, Qualitätssicherung und Be-
rufsaufsicht verantwortlichen zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten
arbeiten zusammen, wann immer dies für die Wahrnehmung ihrer je-
weiligen Zuständigkeiten nach dieser Richtlinie erforderlich ist. Die für
die Zulassung, Registrierung, Qualitätssicherung und Berufsaufsicht ver-
antwortlichen zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten leisten einander
Amtshilfe. Insbesondere tauschen die zuständigen Stellen Informationen
aus und arbeiten bei Untersuchungen im Zusammenhang mit der Durch-
führung von Abschlussprüfungen zusammen.

(2) Die Pflicht zur Wahrung des Berufsgeheimnisses gilt für alle
Personen, die von zuständigen Stellen beschäftigt werden oder wurden.
Informationen, die unter das Berufsgeheimnis fallen, dürfen keiner an-
deren Person oder Stelle offenbart werden, es sei denn, dies ist durch
Gesetze, Verordnungen oder Verwaltungsverfahren eines Mitgliedstaates
geregelt.

(3) Absatz 2 steht dem Austausch von vertraulichen Informationen
zwischen den zuständigen Stellen nicht entgegen. So ausgetauschte In-
formationen unterliegen der Pflicht zur Wahrung des Berufsgeheimnis-
ses, der Personen unterliegen, die von zuständigen Stellen beschäftigt
sind oder waren.

(4) Die zuständigen Stellen liefern auf Anfrage unverzüglich alle
Informationen, die für die in Absatz 1 genannten Zwecke erforderlich
sind. Falls notwendig, leiten die zuständigen Stellen, die eine solche
Anfrage erhalten, unverzüglich die zur Sammlung der gewünschten In-
formationen notwendigen Maßnahmen ein. Die auf diesem Wege ge-
lieferten Informationen fallen unter das Berufsgeheimnis, dem die bei
der Empfängerstelle zu diesem oder einem früheren Zeitpunkt angestell-
ten Personen unterliegen.

Kann die zuständige Stelle die gewünschten Informationen nicht unver-
züglich liefern, teilt sie dies der anderen zuständigen Stelle unter An-
gabe von Gründen mit.

Die zuständigen Stellen können sich weigern, einem solchen Auskunfts-
verlangen zu entsprechen, wenn

a) eine Weitergabe der Information die Souveränität, die Sicherheit oder
die öffentliche Ordnung des ersuchten Mitgliedstaates beeinträchti-
gen oder nationale Sicherheitsregeln verletzen könnte,

b) aufgrund derselben Handlungen und gegen dieselben Abschlussprü-
fer und Prüfungsgesellschaften bereits ein Gerichtsverfahren vor den
Stellen des ersuchten Mitgliedstaats anhängig ist oder,

c) gegen dieselben Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften auf-
grund derselben Handlungen bereits ein rechtskräftiges Urteil der
zuständigen Stellen des ersuchten Mitgliedstaats ergangen ist.

Unbeschadet ihrer Pflichten in Gerichtsverfahren dürfen die zuständigen
Stellen, die nach Absatz 1 Informationen erhalten, diese nur zur Wahr-
nehmung ihrer in dieser Richtlinie festgelegten Aufgaben sowie bei
Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren, die speziell die Wahrnehmung
dieser Aufgaben betreffen, verwenden.

(5) Kommt eine zuständige Stelle zu der Überzeugung, dass im Ge-
biet eines anderen Mitgliedstaats gegen die Bestimmungen dieser Richt-
linie verstoßen wird oder wurde, so teilt sie dies der zuständigen Stelle
des anderen Mitgliedstaats so genau wie möglich mit. Die zuständige
Stelle des anderen Mitgliedstaats trifft geeignete Maßnahmen. Sie infor-
miert erstere über das Endergebnis und so weit wie möglich über we-
sentliche Zwischenergebnisse.
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(6) Die zuständige Stelle eines Mitgliedstaats kann ebenfalls verlan-
gen, dass die zuständige Stelle eines anderen Mitgliedstaats auf dessen
Gebiet eine Untersuchung durchführt.

Sie kann darüber hinaus verlangen, dass einige ihrer Mitarbeiter die
Erlaubnis erhalten, die Mitarbeiter der zuständigen Stelle des anderen
Mitgliedstaates im Laufe der Untersuchung zu begleiten.

Die Untersuchung unterliegt durchgehend der umfassenden Aufsicht des
Mitgliedstaats, in dessen Gebiet sie stattfindet.

Die zuständigen Stellen können sich weigern, einer nach Unterabsatz 1
ergangenen Aufforderung zur Durchführung einer Untersuchung oder
einer nach Unterabsatz 2 ergangenen Aufforderung, die eigenen Mit-
arbeiter von Mitarbeitern der zuständigen Stelle eines anderen Mit-
gliedstaates begleiten zu lassen, nachzukommen, wenn

a) eine solche Untersuchung die Souveränität, die Sicherheit oder die
öffentliche Ordnung des ersuchten Mitgliedstaats beeinträchtigen
könnte,

b) aufgrund derselben Handlungen und gegen dieselben Personen be-
reits ein Gerichtsverfahren vor den Stellen des ersuchten Mitglieds-
taats anhängig ist oder,

c) gegen die betreffenden Personen aufgrund derselben Handlungen
bereits ein rechtskräftiges Urteil der zuständigen Stellen des ersuch-
ten Mitgliedstaats ergangen ist.

(7) Die Kommission kann zu den in den Absätzen 2 bis 4 des vor-
liegenden Artikels vorgesehenen Modalitäten für Informationsaustausch
und grenzüberschreitende Untersuchungen ►M1 __________ ◄
Durchführungsmaßnahmen zur Erleichterung der Zusammenarbeit zwi-
schen den zuständigen Stellen erlassen. ►M1 Diese Maßnahmen zur
Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie durch Er-
gänzung werden nach dem in Artikel 48 Absatz 2a genannten Rege-
lungsverfahren mit Kontrolle erlassen. ◄

KAPITEL IX

BESTELLUNG UND ABBERUFUNG

Artikel 37

Bestellung von Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften

(1) Der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft wird von der
Mitglieder- oder Gesellschafterversammlung des geprüften Unterneh-
mens bestellt.

(2) Die Mitgliedstaaten können alternative Systeme oder Modalitäten
für die Bestellung des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft
unter der Voraussetzung zulassen, dass diese Systeme oder Modalitäten
darauf ausgerichtet sind, die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers oder
der Prüfungsgesellschaft von den an der Geschäftsführung beteiligten
Mitgliedern des Verwaltungsorgans oder vom Leitungsorgan des geprüf-
ten Unternehmens zu gewährleisten.

Artikel 38

Abberufung und Rücktritt von Abschlussprüfern oder
Prüfungsgesellschaften

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Abschlussprüfer oder Prü-
fungsgesellschaften nur bei Vorliegen triftiger Gründe abberufen werden
können. Meinungsverschiedenheiten über Bilanzierungsmethoden oder
Prüfverfahren sind kein triftiger Grund für eine Abberufung.
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das geprüfte Unternehmen
und der Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft die für die öf-
fentliche Aufsicht zuständige oder zuständigen Stellen über die Abbe-
rufung oder den Rücktritt des Abschlussprüfers bzw. der Prüfungsge-
sellschaft während der Laufzeit des Auftrags in Kenntnis setzen und
eine ausreichende Begründung liefern.

KAPITEL X

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR DIE ABSCHLUSSPRÜFUNG BEI
UNTERNEHMEN VON ÖFFENTLICHEM INTERESSE

Artikel 39

Anwendung auf nicht börsennotierte Unternehmen von öffentlichem
Interesse

Die Mitgliedstaaten können Unternehmen von öffentlichem Interesse,
die keine übertragbaren Wertpapiere ausgegeben haben, die zum Handel
auf einem geregelten Markt im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer
14 der Richtlinie 2004/39/EG zugelassen sind, und ihre(n) Abschluss-
prüfer(n) bzw. Prüfungsgesellschaft(en) von einer oder mehreren Anfor-
derungen dieses Kapitels ausnehmen.

Artikel 40

Transparenzbericht

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Abschlussprüfer und Prü-
fungsgesellschaften, die bei Unternehmen von öffentlichem Interesse
eine oder mehrere Abschlussprüfungen durchführen, auf ihren Websites
binnen drei Monaten nach Ende jedes Geschäftsjahres jährliche Trans-
parenzberichte veröffentlichen, die zumindest Folgendes enthalten:

a) eine Beschreibung ihrer Rechtsform und Eigentumsverhältnisse;

b) für den Fall, dass die Prüfungsgesellschaft einem Netzwerk angehört,
eine Beschreibung dieses Netzwerks einschließlich seiner rechtlichen
und organisatorischen Struktur;

c) eine Beschreibung der Leitungsstruktur der Prüfungsgesellschaft;

d) eine Beschreibung ihres internen Qualitätssicherungssystems und
eine Erklärung des Verwaltungs- oder Leitungsorgans zu dessen
Wirksamkeit;

e) das Datum der letzten Qualitätssicherungsprüfung gemäß Artikel 29;

f) eine Liste der Unternehmen von öffentlichem Interesse, für die die
Prüfungsgesellschaft im vorangegangenen Geschäftsjahr Abschluss-
prüfungen durchgeführt hat;

g) eine Erklärung darüber, mit welchen Maßnahmen die Prüfungsge-
sellschaft ihre Unabhängigkeit zu wahren sucht, in der auch bestätigt
wird, dass eine interne Überprüfung der Einhaltung von Unabhän-
gigkeitsanforderungen stattgefunden hat;

h) eine Erklärung dazu, wie die Prüfungsgesellschaft in Bezug auf die
in Artikel 13 genannte kontinuierliche Fortbildung von Abschluss-
prüfern verfährt;

i) Finanzinformationen, die über die Bedeutung der Prüfungsgesell-
schaft Aufschluss geben, wie etwa der Gesamtumsatz aufgeschlüsselt
nach Honoraren, die für die Abschlussprüfung von Jahres- und kon-
solidierten Abschlüssen gezahlt wurden, und Honoraren, die die Ge-
sellschaft für andere Bestätigungsleistungen, Steuerberatungsleistun-
gen und sonstige Leistungen erhalten hat;

j) Angaben darüber, wonach sich die Vergütung der Partner bemisst.
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Die Mitgliedstaaten können unter besonderen Umständen von den An-
forderungen des Buchstabens f absehen, sofern dies notwendig ist, um
eine absehbare und ernst zu nehmende Gefahr für die persönliche Si-
cherheit einer Person zu vermindern.

(2) Der Transparenzbericht wird von dem Abschlussprüfer oder der
Prüfungsgesellschaft unterzeichnet. Dies kann beispielsweise durch eine
elektronische Signatur im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie
1999/93/EG geschehen.

Artikel 41

Prüfungsausschuss

(1) Jedes Unternehmen von öffentlichem Interesse hat einen Prü-
fungsausschuss. Der Mitgliedstaat legt fest, ob Prüfungsausschüsse
sich aus nicht an der Geschäftsführung beteiligten unabhängigen Mit-
gliedern des Verwaltungsorgans und/oder des Aufsichtsorgans des ge-
prüften Unternehmens und/oder Mitgliedern zusammensetzen sollen, die
durch Mehrheitsentscheidung von der Gesellschafterversammlung des
geprüften Unternehmens bestellt werden. Mindestens ein Mitglied des
Prüfungsausschusses muss unabhängig sein und über Sachverstand in
Rechnungslegung und/oder Abschlussprüfung verfügen.

Die Mitgliedstaaten können gestatten, dass in Unternehmen von öffent-
lichem Interesse, die unter die Bestimmungen von Artikel 2 Absatz 1
Buchstabe f der Richtlinie 2003/71/EG (1) fallen, die Aufgaben, die dem
Prüfungsausschuss übertragen sind, vom Verwaltungs- oder Aufsichts-
organ als Ganzes wahrgenommen werden, vorausgesetzt, dass zumin-
dest der Vorsitzende eines solchen Organs, der geschäftsführendes Mit-
glied ist, nicht gleichzeitig Vorsitzender des Prüfungsausschusses ist.

(2) Unabhängig von der Verantwortung der Mitglieder des Verwal-
tungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des geprüften Unternehmens
oder anderer Mitglieder, die durch Mehrheitsentscheidung von der Ge-
sellschafterversammlung oder Aktionärshauptversammlung des geprüf-
ten Unternehmens bestellt werden, besteht die Aufgabe des Prüfungs-
ausschusses unter anderem darin,

a) den Rechnungslegungsprozess zu überwachen;

b) die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, gegebenenfalls des
internen Revisionssystems, und des Risikomanagementsystems des
Unternehmens zu überwachen;

c) die Abschlussprüfung des Jahres- und des konsolidierten Abschlus-
ses zu überwachen;

d) die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesell-
schaft, insbesondere die von diesen für das geprüfte Unternehmen
erbrachten zusätzlichen Leistungen, zu überprüfen und zu überwa-
chen.

(3) Bei einem Unternehmen von öffentlichem Interesse stützt sich der
Vorschlag des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans für die Bestellung
eines Abschlussprüfers oder einer Prüfungsgesellschaft auf eine Emp-
fehlung des Prüfungsausschusses.

(4) Der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft berichten dem
Prüfungsausschuss über die wichtigsten bei der Abschlussprüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse, insbesondere über wesentliche Schwächen bei
der internen Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses.

(5) Die Mitgliedstaaten können zulassen oder beschließen, dass die in
den Absätzen 1 bis 4 enthaltenen Bestimmungen nicht auf Unternehmen
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von öffentlichem Interesse, mit einem Gremium, das einem Prüfungs-
ausschuss obliegenden Aufgaben erfüllt, angewandt werden, das gemäß
den in dem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen gebildet wurde und
tätig ist, in dem das zu prüfende Unternehmen eingetragen ist. In einem
solchen Fall erklärt das Unternehmen, welches Gremium diese Funk-
tionen erfüllt und wie es zusammengesetzt ist.

(6) Die Mitgliedstaaten können von der Verpflichtung, einen Prü-
fungsausschuss zu haben, befreien:

a) Unternehmen von öffentlichem Interesse, die Tochterunternehmen im
Sinne von Artikel 1 der Richtlinie 83/349/EWG sind, wenn sie auf
Konzernebene die Anforderungen der Absätze 1 bis 4 des vorliegen-
den Artikels erfüllen;

b) Unternehmen von öffentlichem Interesse, die im Sinne von Artikel 1
Absatz 2 der Richtlinie 85/611/EWG Organismen für gemeinsame
Anlagen sind; die Mitgliedstaaten können ferner Unternehmen von
öffentlichem Interesse befreien, deren einziges Ziel in der gemein-
samen Investition von durch die Öffentlichkeit bereitgestelltem Ka-
pital besteht, die nach dem Prinzip der Risikoteilung tätig sind und
nicht danach streben, rechtliche oder administrative Kontrolle über
einen ihrer Investoren zu erlangen, vorausgesetzt dass diese Organis-
men für gemeinsame Anlagen genehmigt sind und einer Kontrolle
durch zuständige Behörden unterliegen und dass sie über eine Ver-
wahrstelle verfügen, die Aufgaben gemäß der Richtlinie
85/611/EWG ausübt;

c) Unternehmen von öffentlichem Interesse, deren ausschließliche Tä-
tigkeit darin besteht, gemäß Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG)
Nr. 809/2004 der Kommission (1) als Emittent von Wertpapieren, die
durch Vermögenswerte besichert sind, aufzutreten. In solchen Fällen
verlangen die Mitgliedstaaten von dem Unternehmen, öffentlich die
Gründe darzulegen, weshalb das Unternehmen es nicht für ange-
bracht hält, entweder einen Prüfungsausschuss zu haben oder ein
Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan mit den Aufgaben eines Prüfungs-
ausschusses zu betrauen;

d) Kreditinstitute im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie
2000/12/EG, deren Anteile nicht zum Handel auf einem geregelten
Markt eines Mitgliedstaats im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer
14 der Richtlinie 2004/39/EG zugelassen sind und die dauernd oder
wiederholt ausschließlich Schuldtitel ausgegeben haben, vorausge-
setzt der Gesamtnominalwert aller derartigen Schuldtitel liegt unter
100 000 000 EUR und sie haben keinen Prospekt gemäß der Richt-
linie 2003/71/EG veröffentlicht.

Artikel 42

Unabhängigkeit

(1) Zusätzlich zu den in den Artikeln 22 und 24 festgelegten Be-
stimmungen stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Abschlussprüfer
oder die Prüfungsgesellschaften, die die Abschlussprüfung eines Unter-
nehmens von öffentlichem Interesse durchführen,

a) gegenüber dem Prüfungsausschuss jährlich schriftlich ihre Unabhän-
gigkeit von dem geprüften Unternehmen von öffentlichem Interesse
erklären,

b) den Prüfungsausschuss jährlich über die von ihnen gegenüber dem
geprüften Unternehmen erbrachten zusätzlichen Leistungen informie-
ren und

c) mit dem Prüfungsausschuss die Risiken für ihre Unabhängigkeit so-
wie die von ihnen gemäß Artikel 22 Absatz 3 dokumentierten
Schutzmaßnahmen zur Minderung dieser Risiken erörtern.
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der oder die für die
Durchführung der Abschlussprüfung im Auftrag der Prüfungsgesell-
schaft verantwortlichen Prüfungspartner spätestens sieben Jahre nach
ihrer Bestellung von diesem Prüfungsmandat abgezogen werden und
zur Mitwirkung an der Prüfung des geprüften Unternehmens frühestens
nach Ablauf von zwei Jahren wieder berechtigt sind.

(3) Der Abschlussprüfer oder der verantwortliche Prüfungspartner,
der eine Abschlussprüfung im Auftrag einer Prüfungsgesellschaft durch-
führt, darf mindestens zwei Jahre, nachdem er als Abschlussprüfer oder
verantwortlicher Prüfungspartner von dem Prüfungsmandat zurückgetre-
ten ist, keine wichtige Führungsposition in dem geprüften Unternehmen
übernehmen.

Artikel 43

Qualitätssicherung

Bei Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften, die Abschlussprüfun-
gen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse durchführen, hat die in
Artikel 29 genannte Qualitätssicherungsprüfung mindestens alle drei
Jahre zu erfolgen.

KAPITEL XI

INTERNATIONALE ASPEKTE

Artikel 44

Zulassung von Prüfern aus Drittländern

(1) Auf der Grundlage der Gegenseitigkeit können die zuständigen
Stellen eines Mitgliedstaates Prüfer aus Drittländern als Abschlussprüfer
zulassen, sofern sie nachweisen können, dass sie Voraussetzungen erfül-
len, die denjenigen der Artikel 4 und 6 bis 13 gleichwertig sind.

(2) Die zuständige Stelle eines Mitgliedstaats wendet die Anforde-
rungen nach Artikel 14 an, bevor sie Prüfern aus einem Drittland, die
die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllen, die Zulassung gewährt.

Artikel 45

Registrierung und Aufsicht von Prüfern und Prüfungsunternehmen
aus Drittländern

(1) Die zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten registrieren gemäß
den Artikeln 15 bis 17 jeden Prüfer und jedes Prüfungsunternehmen
aus Drittländern, die einen Bestätigungsvermerk erteilen für den Jahres-
abschluss bzw. konsolidierten Abschluss eines außerhalb der Gemein-
schaft eingetragenen Unternehmens, dessen übertragbare Wertpapiere
zum Handel auf einem geregelten Markt dieses Mitgliedstaats im Sinne
von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 14 der Richtlinie 2004/39/EG zuge-
lassen sind, es sei denn, die Gesellschaft hat ausschließlich zum Handel
auf einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat zugelassene Schuld-
titel im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie
2004/109/EG (1) mit einer Mindeststückelung von 50 000 EUR oder
bei Schuldtiteln, die auf eine andere Währung als Euro lauten, mit einer
Mindeststückelung, deren Wert am Ausgabetag mindestens 50 000 EUR
entspricht, ausgegeben.
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(2) Artikel 18 und 19 finden Anwendung.

(3) Die Mitgliedstaaten unterwerfen die registrierten Prüfer und Prü-
fungsunternehmen aus Drittländern ihrem Aufsichtssystem, ihrem Qua-
litätssicherungssystem sowie ihren Untersuchungen und Sanktionen. Ein
Mitgliedstaat kann einen registrierten Prüfer oder ein registriertes Prü-
fungsunternehmen aus Drittländern von der Unterwerfung unter sein
Qualitätssicherungssystem ausnehmen, wenn das Qualitätssicherungs-
system eines anderen Mitgliedstaats oder eines Drittlands, das als
gleichwertig nach Artikel 46 bewertet wurde, bereits während der vo-
rausgegangenen drei Jahre eine Qualitätsprüfung des betreffenden Prü-
fers bzw. des betreffenden Prüfungsunternehmens des Drittlands durch-
geführt hat.

(4) Unbeschadet des Artikels 46 haben die in Absatz 1 des vorlie-
genden Artikels genannten Bestätigungsvermerke zum Jahresabschluss
bzw. konsolidierten Abschluss, die von in dem Mitgliedstaat nicht re-
gistrierten Prüfern oder Prüfungsunternehmen aus Drittländern erteilt
werden, in diesem Mitgliedstaat keinerlei Rechtswirkung.

(5) Ein Mitgliedstaat kann ein Prüfungsunternehmen aus einem Dritt-
land nur registrieren, wenn

a) es Voraussetzungen erfüllt, die denen des Artikels 3 Absatz 3 gleich-
wertig sind;

b) die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs- bzw. Leitungsorgans
des Prüfungsunternehmens aus einem Drittland Voraussetzungen er-
füllt, die den Vorgaben der Artikel 4 bis 10 gleichwertig sind;

c) der Prüfer aus einem Drittland, der die Prüfung im Auftrag des
Prüfungsunternehmens aus einem Drittland durchführt, Vorausset-
zungen erfüllt, die den Vorgaben der Artikel 4 bis 10 gleichwertig
sind;

d) die Prüfungen des Jahresabschlusses bzw. konsolidierten Abschlus-
ses nach Absatz 1 in Übereinstimmung mit den internationalen Prü-
fungsstandards gemäß Artikel 26 und den in den Artikeln 22, 24 und
25 niedergelegten Anforderungen oder gleichwertigen Standards und
Anforderungen durchgeführt werden;

e) es auf seiner Website einen jährlichen Transparenzbericht veröffent-
licht, der die in Artikel 40 genannten Informationen enthält, oder
gleichwertige Anforderungen an die Offenlegung erfüllt.

▼M1
(6) Zur Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung von Absatz 5
Buchstabe d wird die dort genannte Gleichwertigkeit von der Kommis-
sion in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten beurteilt, und die Kom-
mission entscheidet nach dem in Artikel 48 Absatz 2 genannten Rege-
lungsverfahren über ihr Vorliegen. Die Mitgliedstaaten können die
Gleichwertigkeit gemäß Absatz 5 Buchstabe d des vorliegenden Artikels
beurteilen, solange die Kommission keine entsprechende Entscheidung
getroffen hat.

In diesem Zusammenhang kann die Kommission Maßnahmen einleiten,
die darauf ausgerichtet sind, allgemeine Kriterien für die Gleichwertig-
keit gemäß den Bestimmungen der Artikel 22, 24, 25 und 26 aufzu-
stellen, die gegenüber allen Drittländern angewandt werden und von den
Mitgliedstaaten auf einzelstaatlicher Ebene bei der Beurteilung der
Gleichwertigkeit angewandt werden müssen. Die Kriterien dürfen nicht
strenger sein als die in den Artikeln 22, 24, 25 und 26 enthaltenen
Bestimmungen. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Be-
stimmungen dieser Richtlinie durch Ergänzung werden nach dem in
Artikel 48 Absatz 2a genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle er-
lassen.
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Artikel 46

Ausnahmen bei Gleichwertigkeit

(1) Die Mitgliedstaaten können auf der Grundlage der Gegenseitig-
keit von den Anforderungen des Artikels 45 Absätze 1 und 3 nur dann
absehen oder abweichen, wenn diese Prüfer bzw. Prüfungsunternehmen
aus einem Drittland in dem Drittland einer öffentlichen Aufsicht, einem
Qualitätssicherungssystem sowie Untersuchungen und Sanktionen unter-
liegen, die Anforderungen genügen, die denen der Artikel 29, 30 und 32
gleichwertig sind.

▼M1
(2) Zur Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung von Absatz 1
wird die dort genannte Gleichwertigkeit von der Kommission in Zusam-
menarbeit mit den Mitgliedstaaten beurteilt, und die Kommission ent-
scheidet nach dem in Artikel 48 Absatz 2 genannten Regelungsverfah-
ren über ihr Vorliegen. Die Mitgliedstaaten können die Gleichwertigkeit
gemäß Absatz 1 beurteilen oder sich auf die von anderen Mitgliedstaa-
ten durchgeführten Beurteilungen beziehen, solange die Kommission
keine entsprechende Entscheidung getroffen hat. Wenn die Kommission
zu dem Schluss kommen sollte, dass die Anforderungen an die Gleich-
wertigkeit gemäß Absatz 1 nicht erfüllt sind, kann sie für eine ange-
messene Übergangsperiode den betreffenden Prüfern und Prüfungsunter-
nehmen die Fortsetzung ihrer Prüfungen nach den Bestimmungen des
entsprechenden Mitgliedstaats gestatten.

In diesem Zusammenhang kann die Kommission Maßnahmen einleiten,
die darauf ausgerichtet sind, allgemeine Kriterien für die Gleichwertig-
keit gemäß den Bestimmungen der Artikel 29, 30, und 32 aufzustellen,
die gegenüber allen Drittländern angewandt werden und von den Mit-
gliedstaaten auf einzelstaatlicher Ebene bei der Beurteilung der Gleich-
wertigkeit angewandt werden müssen. Die Kriterien dürfen nicht stren-
ger sein als die in den Artikeln 29, 30 und 32 enthaltenen Bestimmun-
gen. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen
dieser Richtlinie durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 48 Ab-
satz 2a genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

▼B
(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission Folgendes mit:

a) ihre Beurteilung der Gleichwertigkeit im Sinne von Absatz 2 und

b) die Hauptpunkte ihrer Kooperationsvereinbarungen mit öffentlichen
Aufsichtssystemen, Qualitätssicherungssystemen sowie Untersuchun-
gen und Sanktionen in Drittländern auf der Grundlage von Absatz 1.

Artikel 47

Zusammenarbeit mit zuständigen Stellen in Drittländern

(1) Die Mitgliedstaaten können die Weitergabe von Arbeitspapieren
und anderen Dokumenten an die zuständigen Stellen von Drittländern
erlauben, sofern

a) die Arbeitspapiere oder anderen Dokumente sich auf Prüfungen von
Unternehmen, die Wertpapiere in diesem Drittland ausgegeben ha-
ben, oder von Unternehmen beziehen, die Teile eines Konzerns sind,
der in diesem Drittland einen Konzernabschluss vorlegt;

b) die Weitergabe über die zuständige Stelle des Mitgliedstaats an die
zuständige Stelle dieses Drittlands auf deren Anforderung erfolgt;

c) die zuständige Stelle des betroffenen Drittlands die Anforderungen
erfüllt, die nach Absatz 3 als angemessen erklärt wurden;

d) auf Grundlage der Gegenseitigkeit Vereinbarungen zur Zusammen-
arbeit zwischen den betroffenen zuständigen Stellen getroffen
wurden;
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e) die Übermittlung von personenbezogenen Daten in Drittländer in
Übereinstimmung mit Kapitel IV der Richtlinie 95/46/EG steht.

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe d genannten Vereinbarungen zur Zu-
sammenarbeit stellen sicher, dass

a) eine Glaubhaftmachung des Zweckes der Anfrage für Arbeitspapiere
und sonstige Dokumente durch die zuständigen Stellen erfolgt;

b) Personen, die durch die zuständigen Stellen des Drittlands beschäf-
tigt werden oder wurden, zur Wahrung des Berufsgeheimnisses ver-
pflichtet sind;

c) die zuständigen Stellen des Drittlands die Arbeitspapiere oder sons-
tigen Dokumente nur für Zwecke der Ausübung ihrer Aufsichtstä-
tigkeit, Qualitätssicherung und Untersuchungen nutzen, die Anforde-
rungen genügen, die denen der Artikel 29, 30 und 32 gleichwertig
sind;

d) die Anfrage von zuständigen Stelle für Arbeitspapiere oder sonstige
Dokumente verweigert werden kann, falls

— die Bereitstellung dieser Arbeitspapiere oder Dokumente die Sou-
veränität, die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung der
Gemeinschaft oder des ersuchten Mitgliedstaates beeinträchtigen
würde oder,

— aufgrund derselben Handlungen und gegen dieselben Personen
bereits ein Gerichtsverfahren vor den Stellen des ersuchten Mit-
gliedstaates anhängig ist.

▼M1
(3) Zur Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung von Absatz 1
Buchstabe c wird die dort genannte Angemessenheit von der Kommis-
sion in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten beurteilt, und die Kom-
mission entscheidet nach dem in Artikel 48 Absatz 2 genannten Rege-
lungsverfahren über ihr Vorliegen. Die Mitgliedstaaten treffen die not-
wendigen Maßnahmen, um die Entscheidung der Kommission zu be-
achten.

Diese Beurteilung der Angemessenheit beruht auf den Anforderungen
des Artikels 36 oder im Wesentlichen gleichwertigen funktionalen Er-
gebnissen. Maßnahmen, die in diesem Zusammenhang zur Änderung
nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie durch Ergänzung
getroffen werden und die die Erleichterung der Zusammenarbeit zwi-
schen den zuständigen Behörden betreffen, werden nach dem in Arti-
kel 48 Absatz 2a genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

▼B
(4) In außergewöhnlichen Fällen können Mitgliedstaaten in Abwei-
chung von Absatz 1 erlauben, dass von ihnen zugelassene Abschluss-
prüfer und Prüfungsgesellschaften direkt Arbeitspapiere und sonstige
Dokumente an die zuständigen Stellen eines Drittlandes weitergeben,
vorausgesetzt, dass

a) Untersuchungen von den zuständigen Stellen in diesem Drittland
eingeleitet wurden;

b) die Weitergabe nicht in Widerspruch zu den Verpflichtungen steht,
die Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften im Hinblick auf die
Weitergabe von Arbeitspapieren und sonstigen Dokumenten an die
zuständige Stelle des Mitgliedstaates zu beachten haben;

c) Vereinbarungen zur Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen
dieses Drittlands bestehen, die den zuständigen Stellen der Mitglied-
staaten gegenseitigen direkten Zugang zu Arbeitspapieren und sons-
tigen Dokumenten von Prüfungsgesellschaften dieses Drittlands er-
lauben;

d) die anfragende zuständige Stelle des Drittlands vorab die zuständige
Stelle des Mitgliedstaats von jeder direkten Anfrage von Informatio-
nen unter Angabe von Gründen in Kenntnis setzt;
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e) die in Absatz 2 genannten Bedingungen eingehalten werden.

(5) Die Kommission kann ►M1 __________ ◄ die in Absatz 4
des vorliegenden Artikels genannten außergewöhnlichen Fälle festlegen,
um die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Stellen zu erleichtern
und eine einheitliche Anwendung des Absatzes 4 des vorliegenden Ar-
tikels sicherzustellen. ►M1 Diese Maßnahmen zur Änderung nicht
wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie durch Ergänzung werden
nach dem in Artikel 48 Absatz 2a genannten Regelungsverfahren mit
Kontrolle erlassen. ◄

(6) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die in den Absätzen 1
und 4 genannten Vereinbarungen zur Zusammenarbeit mit.

KAPITEL XII

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 48

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss (nachstehend „Aus-
schuss“ genannt) unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5
und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen
Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG
wird auf drei Monate festgesetzt.

▼M1
(2a) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Artikel 5a
Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Be-
achtung von dessen Artikel 8.

(3) Bis 31. Dezember 2010 und danach mindestens alle drei Jahre
überprüft die Kommission die Vorschriften für ihre Durchführungsbe-
fugnisse und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Be-
richt über das Funktionieren dieser Befugnisse vor. In dem Bericht wird
insbesondere geprüft, ob die Kommission Änderungen zu dieser Richt-
linie vorschlagen muss, um den angemessenen Umfang der ihr übertra-
genen Durchführungsbefugnisse zu gewährleisten. Die Schlussfolge-
rung, ob eine Änderung erforderlich ist oder nicht, muss eine detaillierte
Begründung enthalten. Erforderlichenfalls wird dem Bericht ein Legis-
lativvorschlag zur Änderung der Vorschriften für die Übertragung der
Durchführungsbefugnisse an die Kommission beigefügt.

▼B

Artikel 49

Änderung der Richtlinie 78/660/EWG und der Richtlinie
83/349/EWG

(1) Die Richtlinie 78/660/EWG wird wie folgt geändert:

a) Dem Artikel 43 Absatz 1 wird folgende Nummer angefügt:

„15. die Gesamthonorare, die von dem Abschlussprüfer oder der
Prüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr berechnet wurden,
aufgeschlüsselt nach der Gesamthonorarsumme für die Ab-
schlussprüfung des Jahresabschlusses, der Gesamthonorar-
summe für andere Bestätigungsleistungen, der Gesamthonorar-
summe für Steuerberatungsleistungen und der Gesamthonorar-
summe für sonstige Leistungen.
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Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass diese Bestimmung
nicht angewandt wird, wenn das Unternehmen in den konsoli-
dierten Abschluss einbezogen wird, der gemäß Artikel 1 der
Richtlinie 83/349/EWG zu erstellen ist, vorausgesetzt, eine der-
artige Innformation ist in dem konsolidierten Abschluss enthal-
ten.“

b) Artikel 44 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Mitgliedstaaten können gestatten, dass die in Artikel 11
bezeichneten Gesellschaften einen verkürzten Anhang aufstellen, der
die in Artikel 43 Absatz 1 Nummern 5 bis 12, Nummer 14 Buch-
stabe a und Nummer 15 verlangten Angaben nicht enthält. Jedoch
sind im Anhang zusammengefasst für alle betreffenden Posten die in
Artikel 43 Absatz 1 Nummer 6 verlangten Angaben zu machen.“

c) Artikel 45 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Absatz 1 Buchstabe b gilt auch für die in Artikel 43 Absatz 1
Nummer 8 genannte Information.

Die Mitgliedstaaten können den in Artikel 27 bezeichneten Gesell-
schaften gestatten, die Offenlegung der in Artikel 43 Absatz 1 Num-
mer 8 genannten Informationen zu unterlassen. Die Mitgliedstaaten
können ferner den in Artikel 27 bezeichneten Gesellschaften gestat-
ten, die Offenlegung der in Artikel 43 Absatz 1 Nummer 15 ge-
nannten Informationen zu unterlassen, vorausgesetzt, dass eine sol-
che Information dem in Artikel 32 der Richtlinie 2006/43/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über
Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Ab-
schlüssen (*) genannten System der öffentlichen Aufsichtsgremien
auf dessen Aufforderung übermittelt wird.

___________
(*) ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87.“

(2) In Artikel 34 der Richtlinie 83/349/EWG wird folgende Nummer
angefügt:

„16. die Gesamthonorare, die von dem Abschussprüfer oder der Prü-
fungsgesellschaft für das Geschäftsjahr berechnet wurden, auf-
geschlüsselt nach der Gesamthonorarsumme für die Abschluss-
prüfung des konsolidierten Abschlusses, der Gesamthonorar-
summe für andere Bestätigungsleistungen, der Gesamthonorar-
summe für Steuerberatungsleistungen und der Gesamthonorar-
summe für sonstige Leistungen.“

Artikel 50

Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG

Die Richtlinie 84/253/EWG wird mit Wirkung vom 29. Juni 2006 auf-
gehoben. Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Be-
zugnahmen auf diese Richtlinie.

Artikel 51

Übergangsbestimmung

Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften, denen die zuständigen
Stellen der Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 84/253/EWG vor In-
krafttreten der in Artikel 53 Absatz 1 genannten Bestimmungen die
Zulassung erteilt haben, gelten als gemäß dieser Richtlinie zugelassen.
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Artikel 52

Mindestharmonisierung

Die Mitgliedstaaten, die eine Abschlussprüfung vorschreiben, können,
wenn in dieser Richtlinie nicht anders vorgeschrieben, strengere Anfor-
derungen aufstellen.

Artikel 53

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 29. Juni
2008 die Rechtsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in
Kenntnis.

(2) Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Ver-
öffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die
Einzelheiten dieser Bezugnahme.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der
wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem un-
ter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 54

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 55

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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